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V Glossar

Website: Gesamtheit aller HTML-Seiten, die eine Person oder ein Unternehmen 

im Internet zur Verfügung stellt. Eine Website wird i.d.R. über die Homepage 

des Betreibers erreicht (Gabler Wirtschaftslexikon II) . Alternative Begriffe für 

die Website sind Webpräsenz, Webauftritt oder Webangebot.

Webseiten: Jede Webseite grenzt sich mit ihrem Inhalt und thematisch von an-

deren Webseiten des gleichen Internetauftritts ab. Die Gesamtheit aller Web-

seiten ist die Website oder Webpräsenz. Alle einzelnen Webseiten haben das 

einheitliche Design und Layout der Website. Dadurch ist die Zugehörigkeit 

der Seite zur Internetpräsenz für Besucher leicht zu erkennen. Die verschie-

denen Webseiten sind über Links miteinander verbunden und besitzen die 

Möglichkeit, auf die Startseite zurückzukehren (Cloudcompuing Insider)

Homepage:  HTML-Seite, die als Startseite für eine  Website  fungiert. Von der 

Homepage aus sollten i.d.R. alle Seiten über Hyperlinks erreicht werden kön-

nen,  die  der  Besitzer  der  Homepage zum Abruf  bereitstellen will  (Gabler

Wirtschaftslexikon I) 

Accessibility: englische Übersetzung für Barrierefreiheit im Kontext der Webnut-

zung. Mit der Definition des W3C steht Accessibility eindeutig im Zusammen-

hang mit Menschen mit Behinderungen die das Web nutzen  (Hellbusch &

Probiesch, 2011, S.8f)

studienerschwerende  Beeinträchtigung:  Gemeint  sind  damit  gesundheitliche 

Beeinträchtigungen,  die  sich  im Wechselspiel  mit  baulichen,  strukturellen, 

kommunikativen, digitalen und anderen Barrieren studienerschwerend bzw. 

studienrelevant auswirken, z.B. bei der Nutzung von Hochschuleinrichtungen, 

in  Prüfungen  oder  bei  der  Organisation  des  Studiums.  Sind  Studierende 

durch  gesundheitliche  Beeinträchtigungen  in  ihrer  Teilhabe  an  der  Hoch-

schulbildung auf Dauer eingeschränkt, handelt es sich um eine Behinderung 

(Poskowsky et al., 2018, S. 301).
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1 Einleitung

Herzlich Willkommen zur Einführung in diese Masterthesis.

War das gut lesbar? Höchstwahrscheinlich nicht. Was wäre, wenn der komplet-

te Text auf einer Website so dargestellt wäre? Kaum vorzustellen, wenn über 

das Informationsbeschaffungsmedium Nummer eins alles so schwer lesbar wä-

re, besonders als junger Mensch, der versucht ein Studium aufzunehmen oder 

zu bestreiten. So oder so ähnlich nehmen es aber tatsächlich einige Menschen 

mit Beeinträchtigung wahr, wenn sie versuchen im Internet Informationen zu 

bekommen. Sicherlich ist das ein sehr drastisches Beispiel und reduziert das 

komplexe Thema der Barrierefreiheit nur auf den winzigen technischen Aspekt 

der Farbkontraste. Aber genauso einfach wie die oben geschriebene Zeile in 

schwarz darzustellen oder den Hintergrund dunkler zu gestalten, kann es sein 

Menschen mit Beeinträchtigung die Informationsbeschaffung auf Webangebo-

ten zu ermöglichen. Es gibt Richtlinien und auch Gesetze, die es ermöglichen 

diese Barrieren bei der Nutzung von Webangeboten während der Entwicklung 

dieser zu vermeiden (Hellbusch, 2001, S.6). Sowohl gesetzliche Grundlagen wie 

das Grundgesetz (GG) und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als 

auch  das  Behindertengleichstellungsgesetz  (BGG)  regeln  in  Deutschland  die 

Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung. Gemäß Artikel 3 Absatz 3 GG ist es 

in Deutschland sogar ein Grundrecht nicht aufgrund einer Beeinträchtigung dis-

kriminiert zu werden, indem z.B. ein Webangebot für einen Menschen mit einer 

Beeinträchtigung nicht nutzbar ist. Aufgrund von nicht barrierefreien Webseiten 

ergibt  sich hieraus für  Menschen mit  Beeinträchtigungen,  darunter  auch für 

Studieninteressierte und Studierende, eine besondere Problemsituation  (Hell-

busch, 2001, S.5f). Für die Aufnahme und Durchführung eines Studiums sind 

die Nutzung und Informationsbeschaffung auf den Webseiten der Hochschulen 

existentiell. Jugendliche und damit auch Studieninteressierte informieren sich in 

erster Linie online und somit auch über potentielle Hochschulen und Studienan-

gebote  (Schorb et al., 2013, S.49). Sicherlich beeinflussen die Barrierefreiheit 
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und  die  dargestellten  Informationen  zum  Thema  die  Wahl  der  Hochschule 

durch Studieninteressierte. Aber auch Studierende sind ganz klar bei der Durch-

führung des Studiums sowohl auf die Barrierefreiheit der Website als auch auf 

Informationen dazu  angewiesen  z.B.  das  Erwirken eines  Nachteilsausgleichs 

oder im Onlineportal zur Prüfungsanmeldung (Poskowsky et al., 2018, S.175ff) 

(in Anlehnung an Sünkler,  2015, S.223).  Deshalb ist  es die Intention dieser 

Masterthesis zu ermitteln, wie der gegenwärtige Stand der Barrierefreiheit der 

Websites ist und ob sich bestimmte Typen von Hochschulen im Bezug auf die 

Barrierefreiheit ihrer Websites ermitteln lassen. Dazu wurde die Barrierefreiheit 

operationalisiert. Zum Einen in den technischen Aspekt der durch die Kennzahl 

des WAB-Scores verdeutlicht wird. Mit Hilfe eines automatischen Evaluierungs-

tools werden die Verletzungen zu den vorhanden Richtlinien der WCAG ermit-

telt und daraus der WAB-Score errechnet. Zum Anderen wurden die Angebote-

nen Informationen auf den Webseiten der Hochschulen als Informationsindex 

dargestellt. Diese Kennzahl wurde anhand einer eigens entwickelten Checkliste 

bestimmt. Die Clusteranalyse gibt im Anschluss einen Überblick über vorhande-

ne Typen von Hochschulen beim Stand der Barrierefreiheit ihrer Websites. Ne-

ben den Kennzahlen, die die Barrierefreiheit verdeutlichen sollen, gehen hier 

weitere Strukturelemente wie Trägerschaft und Studierendenzahl in die Analyse 

ein. Die nachfolgenden Kapitel setzen sich deshalb zuerst mit den rechtlichen 

Grundlagen für Barrierefreiheit von Webangeboten und auch den vorhanden 

Richtlinien auseinander. Eine Begriffserklärung sowie die Kurzbeschreibung der 

Studierenden  und  Studieninteressierten  mit  Beeinträchtigung  als  Zielgruppe 

schliessen sich an. Der aktuelle Forschungsstand bildet den Abschluss des theo-

retischen Rahmens der Arbeit. Die methodischen Aspekte der Arbeit beinhalten 

die Datenerhebung und die Kennzahlenberechnung sowie die Durchführung der 

Two-Step-Clusteranalyse. Die Ergebnisse der Berechnungen und Diskussion die-

ser, sowie die Einordnung in den vorhanden Forschungsstand zum Thema, bil-

den den Abschluss der Masterthesis. 

2



2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Begriffsdefinitionen

2.1.1 Barrierefreiheit und Barrieren

Der Begriff der Barrierefreiheit wird im alltäglichen Gebrauch mit sehr unter-

schiedlichen  Intentionen,  Wissensgrundlagen  und  Hintergründen  verwendet. 

Besonders populär ist der Begriff im Zusammenhang mit Gebäuden, aber auch 

mit Verkehrsmitteln und Arbeitsplätzen. Es scheint zu einer Selbstverständlich-

keit geworden zu sein, dass öffentliche Gebäude barrierefrei zugänglich sind. 

Allerdings wird dies in erster Linie als „rollstuhlgerecht“ verstanden. Das zeigt 

deutlich, dass der Kontext, indem der Begriff Barrierefreiheit verwendet wird, 

eine wichtige Rolle bei der Definition spielt (Wöhrleiter, 2011, S. 10). Im rechtli-

chen Kontext gesehen, wird Barrierefreiheit auf internationaler Ebene in der 

UN-BRK  als  „gleichberechtigter  Zugang von  Menschen  mit  Behinderung  zur 

physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, ein-

schließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, so-

wie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Qffentlichkeit in städti-

schen und ländlichen Gebieten offenstehen“ verstanden. Das heißt Menschen 

mit Behinderung soll ein selbstbestimmtes Leben mit der vollen Teilhabe in al-

len Lebensbereichen ermöglicht werden  (UN-BRK). Zur Gewährleistung dieser 

gleichberechtigten und vollen Teilhabe braucht es eine barrierefrei gestaltete 

Umwelt. Auf nationaler Ebene wird im Bundesgleichstellungsgesetz barrierefrei 

an gegebener Stelle definiert als „… bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrs-

mittel,  technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbei-

tung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrich-

tungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit 

Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 

und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. 

Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“ 
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(BGG, §4). Auch hier geht es im Grunde, um die uneingeschränkte Nutzbarkeit 

und Zugänglichkeit aller Bereiche des Lebens für alle Menschen. Im Sinne die-

ser Untersuchung muss Barrierefreiheit im Kontext der Nutzung des Internets 

bzw. von Webangeboten betrachtet werden. Als Barriere im Internet kann hier 

verstanden werden, dass Umstände vorliegen, die dazu führen, dass nicht alle 

an einem Webinhalt Interessierte diesen auch nutzten können. Somit kann Bar-

rierefreiheit im Internet als schlichtes Fehlen dieser Barrieren bezeichnet wer-

den (Moser & Wieland, 2011, S.6). Nach Berger et al. können Barrieren im In-

ternet in drei Bereiche gegliedert werden (Berger et al., S.21f):

• Anwendungsbedingte Barrieren: Hindernisse, die aus der Art und Gestaltung 

der Anwendung resultieren z.B. Login- und Registrierungsvorgänge, die vor 

der eigentlichen Nutzung der Anwendung vorgeschaltet sind. 

• Behinderungsbedingte Barrieren: Barrieren, die aus der individuellen Behin-

derung der Person entstehen, beispielsweise ist die Kommunikation mittels 

Videokonferenz für blinde Personen untereinander wenig interessant, da in 

diesem Fall die Behinderung der Nutzung entgegensteht. 

• Individuelle Barrieren: Barrieren, die sich aus der Person selbst ergeben, un-

abhängig von ihrer Behinderung. Die Bedienung und Nutzung einer Anwen-

dung kann so z.B. aus mangelndem Interesse, ungenügender technischer 

Ausstattung oder fehlender Medienkompetenz nicht umgesetzt werden.

Deutlich wird bei dieser Gliederung, dass in Bezug auf die Nutzung des Inter-

nets und dieser Untersuchung in erster Linie anwendungsorientierte Barrieren 

relevant sind, da behinderungsbedingte und individuelle Barrieren nicht auf ei-

ne mangelnde Barrierefreiheit von Webangeboten zurückgeführt werden kön-

nen (Sünkler, 2015, S.223ff). Die anwendungsorientierten Barrieren lassen sich 

dabei in vier weitere Unterkategorien einteilen (Berger et al., S.113f):

• Technisch-funktionale  Barrieren:  Darunter  werden  verwendete  Techniken 

oder Programmierungen sowie Hard- und Softwareeinschränkungen durch 

assistive Technologien verstanden, z.B. fehlende Auszeichnung von Formula-

ren oder Bedienbarkeit von Flash-Playern. 
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• Redaktionelle und inhaltliche Barrieren: Sie entstehen durch unzureichende 

redaktionelle oder strukturelle Aufbereitung von Inhalten und deren Umset-

zung für das Internet. Dazu zählen Textstrukturen oder Auszeichnungen von 

Bildern sowie schwierige sprachliche Formulierungen.

• Barrieren auf Grundlage des Designs der Benutzerschnittstelle: Diese Barrie-

ren entstehen auf der Grundlage von unzureichendem Design wie zu wenig 

Kontraste, zu kleine Schrift und Einsatz von Hintergrundbildern. 

• Organisatorische Barrieren: Das sind Barrieren die sich durch organisatori-

sche Umstände und das Umfeld auszeichnen. So sind z.B. fehlende Budgets 

für Videos in deutscher Gebärdensprache oder andere alternative Aufberei-

tung von Inhalten der Grund für diese Barrieren. 

So zeigt sich, dass allein durch die Einhaltung der angeführten Richtlinien wie 

BITV 2.0 und WCAG 2.1 der Großteil der anwendungsorientierten Barrieren ver-

mieden und somit Barrierefreiheit zumindest auf technischer Ebene hergestellt 

werden kann. Allerdings muss festgehalten werden, dass eine hundertprozenti-

ge Barrierefreiheit nur allein durch die Beseitigung von „harten“ technischen 

Barrieren, wie Hellbusch sie bezeichnet, nicht erreicht werden kann. Besonders 

im Zusammenspiel  mit  den  vielschichtigen  „weichen“  Barrieren  wie  unüber-

sichtliche Navigationsmechanismen oder dem Verständnis von Texten durch die 

NutzerInnen von Webangeboten (Hellbusch, 2005, S.7). Die Einhaltung der for-

mal-technischen Kriterien der Anforderung an Barrierefreiheit  können mittels 

des Abgleichs z.B. mit der WCAG Richtlinie durch automatisierte Testverfahren 

gewährleistet werden, um aber ebenfalls „weiche“ Kriterien der Barrierefreiheit 

zu evaluieren, sind Nutzertests mit Personen der potentiellen Zielgruppe, also 

Menschen mit Behinderung, unerlässlich (Hellbusch & Probiesch, 2011, S.56ff). 

Die WAI (Web Accessibility Initiative) hat einen Leitfaden für die Evaluierung 

der Accessibility von Webpräsenzen in drei Schritten entwickelt. Zuerst soll eine 

vorläufige Begutachtung durch Experten vorgenommen werden, um potenzielle 

Schwierigkeit mit der Barrierefreiheit zu ermitteln. Dann sollte eine manuelle 

oder automatische Konformitätsprüfung mit entsprechenden Standards durch-
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geführt werden. Abschließend sind Nutzertest zur Identifizierung von Hürden 

bei der praktischen Nutzung vorgesehen (WAI). 

2.1.2 Beeinträchtigung und Behinderung

Der  Behinderungsbegriff  scheint  im alltäglichen  sowie  im wissenschaftlichen 

Sprachgebrauch allgemein verbreitet und gut verankert zu sein, dennoch fehlt 

eine weitgehend anerkannte Definition dieses Begriffes. Grundlegend zeigt der 

Ausdruck Behinderung durch seine Verwendung an, dass etwas anders ist als 

im jeweiligen Rahmen erwartet wird. Meistens wird jedoch durch den Begriff 

nicht definiert, was diese Andersartigkeit ausmacht. Somit spielt der Kontext, in 

dem der Begriff verwendet wird, eine bedeutende Rolle bei der Definition (Fis-

seler, 2012, S.4f). Es gibt drei bekannte Modelle zum Behinderungsbegriff, die 

die kontextabhängige Definition unterstreichen. Das medizinische Modell  be-

greift Behinderung als eine irreversible Folge von Krankheit, wodurch die be-

troffene Person zum Empfänger von Hilfeleistungen wird. Diesem Modell fol-

gend, wird im SGB IX §2 Abs. 1 ein Mensch als behindert angesehen, wenn sei-

ne „körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit ho-

her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter ty-

pischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beein-

trächtigung zu erwarten ist.“ (SGB IX). Diese Definition verankert die Behinde-

rung bei der jeweiligen Person selbst und sieht diese als mehr oder weniger 

konstante Eigenschaft an, die sich in einer Abweichung zum typischen Zustand 

in körperlicher Funktion, geistiger Fähigkeit oder seelischer Gesundheit nieder-

schlägt. Was dieser „typische Zustand“ ist und inwiefern er von der „Norm“ ab-

weicht, wird im SGB IX nicht weiter spezifiziert. Demgegenüber steht das sozia-

le Modell des Behinderungsbegriffs. Hier werden gesellschaftliche Faktoren, al-

so Bedingungen der Umwelt eines Menschen, einbezogen. Die UN-BRK prägt 

mit  ihrer  Sicht  auf  Behinderung dieses  Modell  einschlägig.  In  der  Präambel 
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heißt es dort, das „[…]  Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Men-

schen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 

entsteht, die sie an der vollen und wirksamen Teilhabe […] hindern.“ (UN-BRK). 

In Artikel 1 wird dies weiter ausgeführt: „Zu den Menschen mit Behinderungen 

zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-

beeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 

ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesell-

schaft  behindern  können.“  (UN-BRK).  Somit  ist  im  Sinne  der  UN-BRK  ein 

Mensch mit Behinderung nicht nur eine Person, die eine langfristige Beeinträch-

tigung hat, sondern die zusätzlich durch verschiedenartigste Barrieren in der 

Umwelt an einer gleichberechtigten Teilhabe der Gesellschaft gehindert wird. 

Daran anlehnend wird auch im BGG §3 ein Mensch mit Behinderung definiert: 

„Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Gesetzes sind Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-

ben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Bar-

rieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 

Als  langfristig  gilt  ein  Zeitraum, der  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  länger  als 

sechs Monate andauert.“ (BGG, §3). Im biopsychosozialen Modell von Behinde-

rung wird nun versucht eine Brücke zwischen dem medizinischen als auch dem 

gesellschaftlichen Verständnis von Behinderung zu schlagen. Hierbei spielt die 

von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte International Classifi-

cation of Functioning, Disability and Health (ICF) die zentrale Rolle. So wird Be-

hinderung hier nicht als defizitorientierte „Folge von Krankheit“ gesehen, son-

dern klassifiziert ressourcenorientiert Komponenten von Gesundheit wie Körper-

funktion, Körperstruktur, Aktivitäten und Teilhabe sowie Umweltfaktoren. Dem 

Konzept nach ist ein Mensch funktional gesund, wenn vor dem Hintergrund sei-

ner Kontextfaktoren 1. die körperliche Funktion (mit mentalem Bereich) und die 

Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen, 2. er all das 

tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (nach ICD) er-
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wartet wird und 3. sein Dasein in allen Lebensbereichen, die ihm wichtig sind, 

in der Weise und Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne ge-

sundheitsbedingter Beeinträchtigung der Körperfunktion oder -struktur oder der 

Aktivitäten erwartet wird (BfArM). Nach diesem Modell ist Behinderung keines-

falls  eine Eigenschaft  einer Person wie nach dem medizinischen Modell  und 

auch nicht nur ein Konstrukt basierend auf gesellschaftlichen Faktoren wie im 

sozialen Modell. Viel mehr ist Behinderung ein flexibles Konstrukt, das mit ver-

schiedensten Komponenten interagiert  (Fisseler, 2012, S.10).  Unabhängig von 

der Tatsache, ob eine Kategorisierung von Beeinträchtigungen generell vorge-

nommen werden sollte oder nicht, bleibt festzuhalten, dass nur sowohl nach 

dem medizinischen als auch nach dem sozialen Modell von Behinderung eine 

solche Kategorisierung überhaupt vorgenommen werden kann. Für die vorlie-

gende Untersuchung ist eine solche Einteilung aber notwendig. Da nur tech-

nisch anwendungsbedingte Barrieren über den Konformitätsabgleich mit den 

entsprechenden Richtlinien betrachtet werden können. Somit können auch nur 

Barrieren beseitigt werden, denen eine bestimmte rein körperlich medizinische 

Beeinträchtigung zu Grunde liegt.  Nach Sünkler (2015) können diese Beein-

trächtigungen im Hinblick auf die Nutzung von Webinhalten unterschieden wer-

den (Sünkler, 2015, S.222f):

• Visuelle Beeinträchtigungen: Texte und Inhalte auf Webseiten können nicht 

oder nur schwer wahrgenommen werden z. B. Farbfehlsichtigkeit (Rot-Grün-

Schwäche), extreme Kurz- und Weitsichtigkeit bis hin zur Blindheit, Blen-

dempfindlichkeit 

• Motorische Beeinträchtigung: Probleme bei der Navigation auf der Website 

aufgrund von Unbeweglichkeit von Gliedmaßen bis hin zu Spastiken 

• Auditive  Beeinträchtigung:  erschwerter  Umgang  mit  Audio-Inhalten  von 

Webseiten wie Videos und Podcasts

• Kognitive Beeinträchtigungen: Probleme bei der Orientierung auf der Websi-

te,  beim Textverständnis,  bei der Konzentration, Merkfähigkeit oder beim 

Abstraktionsvermögen, z.B: Lernbehinderungen wie Legasthenie oder Dys-

kalkulie, Autismus, ADHS
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Oftmals liegt natürlich nicht nur eine einzelne Beeinträchtigung vor, sondern 

vielmehr eine Kombination aus den verschiedenen Beeinträchtigungsgruppen 

zum einen und zum anderen auch im Zusammenhang mit der Umwelt, wie dem 

eigentlichen Zugang zum Internet oder der verwendeten Technik und deren Ak-

tualität. Die Nutzung von assistiven Technologien zur Reduzierung der aus den 

Beeinträchtigungen entstehenden Barrieren bei der Nutzung von Webangebo-

ten sind ebenfalls sehr vielschichtig und bieten sich auch nicht für alle Beein-

trächtigung an. So können beispielsweise Screen-Reader und Bildschirmlupen 

Menschen mit  visuellen und Spracheingabefunktionen Menschen mit  motori-

schen Beeinträchtigungen unterstützen, während auditive und kognitive Beein-

trächtigungen eher redaktionell inhaltliche Anpassungen der Webangebote an 

sich wie Gebärendsprachvideos oder Texte in leichter Sprache, benötigen. Des-

halb ist Barrierefreiheit von Webangeboten dem Sinne nach, kein rein technisch 

umsetzbares Ziel sondern muss von Beginn an auch auf konzeptioneller Ebene 

gewollt werden (Hellbusch & Probiesch, 2011, S.30f).

2.2 Rechtlicher Rahmen

2.2.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

Die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung auf Gleichstellung im Allgemei-

nen  und  Barrierefreiheit  im  Speziellen,  werden  mit  Schwerpunkt  auf  unter-

schiedlichste Lebensbereiche in einer Vielzahl von Gesetzen und Richtlinien von 

internationaler  über  bundesdeutsche  bis  hin  zur  Landesebene  geregelt.  Die 

weitreichendste Wirkung in inhaltlicher und räumlicher Sicht, hat dabei die UN-

Konvention  der  Rechte  von  Menschen  mit  Behinderung  (Kerkmann,  2015,

S.13). Sie gilt als völkerrechtlicher Vertrag und konkretisiert dabei die allgemein 

anerkannten Menschenrechte aus anderen Übereinkommen auf die Situation 

von Menschen mit Behinderung vor dem Hintergrund, dass die weltweite Erfah-

rung von Diskriminierung und Abgrenzung für Menschen mit Behinderung be-
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stand und nach wie vor besteht  (DIMR). Die UN-Behindertenrechtskonvention 

wurde am 13.12.2006 von der  Generalversammlung der  Vereinten Nationen 

verabschiedet  und  ist  am  03.05.2008  in  Kraft  getreten.  Sie  wurde  am 

29.02.2009  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  ratifiziert  und  trat  am 

26.03.2009 in Kraft. Seitdem ist sie geltendes Recht in Deutschland und muss 

von allen staatlichen Stellen umgesetzt werden. Der Leitgedanke und zentraler 

Orientierungsmaßstab der Konvention ist, je nach Sprachversion1, Inklusion und 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensberei-

chen der Gesellschaft (Kerkmann, 2015, S.15). Im Sinne dieser Arbeit ist Artikel 

24 der UN-BRK darüber hinaus zu erwähnen. Dort heißt es in Satz eins, um das 

Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung „ohne Diskriminierung und 

auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die 

Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslan-

ges Lernen“. In Satz fünf wird konkretisiert, dass „Menschen mit Behinderun-

gen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allge-

meiner tertiärer Bildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslan-

gem Lernen haben“ (UN-BRK). Dies schließt natürlich die Hochschulbildung ein 

und ist aufgrund der Unterzeichnung der Konvention durch Deutschland auch 

für alle deutschen Hochschulen rechtsverbindlich.  Zur Umsetzung der UN-BRK 

hat die Bundesregierung als strategisches Instrument einen Nationalen Aktions-

plan (NAP 1.0) entwickelt. Seit dem 28.06.2018 gilt nunmehr die zweite Aufla-

ge dieses Nationalen Aktionsplanes (NAP 2.0), der gezielt 175 Maßnahmen auf 

13 Handlungsfelder verteilt festhält, um die Inklusion von Menschen mit Behin-

derungen auf Bundesebene voran zu bringen (BMAS). Anlehnend an den Natio-

nen Aktionsplan haben auch alle deutschen Bundesländer einen eigenen Akti-

1 Für die UN-BRK gibt es eine sogenannte Schattenübersetzung die durch die Initiative des 

Netzwerk Artikel 3 e.V. eingeleitet wurde. Diese weicht in einigen Begriffen von der offiziellen 

Übersetzung ab. So heißt es dort  Selbstbestimmung statt  Unabhängigkeit,  Barrierefreiheit 

statt Zugänglichkeit, Assistenz, Unterstützung oder Förderung statt Hilfe und Inklusion statt 

Integration. Hierbei wird die unterschiedliche Bewertung desselben Sachverhaltes erkennbar 

und die Forderung nach einem Perspektivwechsel auf die Rechte und Bedürfnisse für Men-

schen mit Behinderung deutlich (Kerkmann, 2015, S.16f).
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ons- oder Maßnahmenplan in Kraft gesetzt. Dieses Vorbild zieht sich über Land-

kreise, Kommunen und Städte, sowie Organisationen wie die Lebenshilfe Han-

nover, Unternehmen wie die Commerzbank und auch Behörden wie die Bundes-

agentur für Arbeit bis hin zu verschiedensten Hochschulen. Auf Bundesebene 

trat am 01.05.2002 das Behindertengleichstellungsgesetz, als Bürgerrechtsge-

setz welches das Verhältnis von Staat und BürgerInnen mit Behinderung regelt, 

in Kraft. Es dient der Beseitigung und Verhinderung der Benachteiligung von 

Menschen mit Behinderung im Umgang mit Trägern öffentlicher Gewalt (Kerk-

mann, 2015, S.24). Die wichtigsten Aspekte des Gesetzes sind das Benachteili-

gungsverbot und die Pflicht zur Barrierefreiheit.  Das Gesetz wurde novelliert 

und trat in neuer Fassung am 27.07.2016 in Kraft.  Weitere Änderungen sind 

durch die Umsetzung der EU-Richtlinie 2102 über barrierefreie Websites und 

mobile Anwendungen öffentlicher Stellen mit Wirkung vom 10.07.2018 erfolgt 

(BBMB). In den Landesgleichstellungsgesetzen (LGG) sowie ergänzenden Ver-

ordnungen wird die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf landes-

rechtlicher Ebene festgeschrieben. Alle 16 Bundesländer haben ein mehr oder 

weniger aktuelles Landesgleichstellungsgesetz (Kerkmann, 2015, S.25f). Neben 

der UN-BRK sowie dem BGG können für die grundsätzliche Gleichstellung in 

Deutschland weitere Gesetze herangezogen werden. Das Grundgesetz (GG) in 

der überarbeiteten Fassung vom 15.11.1994 enthält seitdem in Artikel 3 Absatz 

3 Satz 2 ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot von Menschen mit Behinde-

rung, denn „Niemand darf  wegen seiner  Behinderung benachteiligt  werden“ 

(GG). Somit schreibt das Grundgesetz die Gleichbehandlung von Menschen mit 

Behinderung als verfassungsmäßiges Grundrecht fest, wenngleich keine Defini-

tion einer Behinderung in diesem Zusammenhang vorgenommen wird. Das All-

gemeine Gleichstellungsgesetz (AGG), was am 18.08.2006 in Kraft trat, konkre-

tisiert diesen Artikel 3 des GG mit dem Ziel einen umfangreicheren Schutz vor 

Benachteiligung von Menschen mit Behinderung im privaten Rechtsverkehr zu 

regulieren. Mit §1 AGG „[…] Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder we-
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gen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschau-

ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern 

oder zu beseitigen“  (AGG) wird besonderes Augenmerk auf den Schutz von 

Menschen vor Benachteiligung wegen der genannten Merkmale im Bereich das 

Arbeitsleben und der wesentlichen Alltagsgeschäfte gelegt  (Kerkmann, 2015,

S.28ff).

2.2.2 Barrierefreie Information und Kommunikation

Zusätzlich zum allgemeinen Diskriminierungsverbot und dem Gesetz zur Gleich-

stellung bestehen explizite gesetzliche Regelungen und Verordnung die die Ge-

staltung von barrierefreien Informations- und Kommunikationsangeboten bzw. 

der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) festschreiben. Sowohl 

die UN-BRK als auch das Bundes- sowie die Landesgleichstellungsgesetze grei-

fen den Aspekt barrierefreier IKT in unterschiedlichem Detaillierungsgrad und 

Schwerpunktsetzung auf. In der UN-BRK wird erstmals die generelle Zugäng-

lichkeit als Menschenrecht formuliert (Artikel 3 Punkt f UN-BRK). Mit der kon-

kreten Ausgestaltung der barrierefreien Zugänglichkeit  befassen sich konkret 

zwei Artikel der Konvention. Zum einen Artikel 9: Hier wird die grundlegende 

Zugänglichkeit von Information und Kommunikation als Teil der physischen Um-

welt gesehen und die Vertragsstaaten werden verpflichtet einen gleichberech-

tigten Zugang zu Information und Kommunikation als Grundrecht zu gewähr-

leisten. Zum Anderen konkretisiert Artikel 21 das Recht von Menschen mit Be-

hinderung auf Informationszugang zur freien Meinungsäußerung und -bildung. 

Die Mitgliedsstaaten werden durch das Ergreifen geeigneter Maßnahmen ver-

pflichtet, Menschen mit Behinderung die Beschaffung, den Empfang und die 

Weitergabe von Informationen zur Meinungsbildung und -äußerung gleichbe-

rechtigt mit anderen ausüben zu können (UN-BRK). Sowohl die UN-Behinder-

tenrechtskonvention als auch die deutschen Bestimmungen greifen auf interna-

tionale  Standards  wie  die  Empfehlungen des  World  Wide Web Consortiums 
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(W3C) zurück oder legen entsprechende Normen zugrunde  (Kerkmann, 2015,

S.30f). Diese Richtlinien und (Quasi-) Standards des W3C befassen sich beson-

ders mit der technischen Umsetzung von Barrierefreiheit für Menschen mit Be-

hinderung. Die Web Accessibility Initiative (WAI) ist eine von vier Schwerpunkt-

Arbeitsgruppen des W3C die sich mit der Schaffung internationaler Standards 

befassen. Die WAI hat als Empfehlung für die barrierefreie Gestaltung von We-

binhalten die sogenannte Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) entwi-

ckelt. Diese sollen Webentwicklern ermöglichen, Webinhalte und Applikationen 

mit verschiedenen Web-Techniken zugänglicher zu gestalten (Kerkmann, 2015,

S.38f). Die WCAG wurde in der ersten Version im Mai 1999 und im Dezember 

2008 in überarbeiteter 2.0 Version veröffentlicht. 2018 fand eine erneute Über-

arbeitung der  Richtlinie  und eine Erweiterung um weitere 17 Kriterien statt 

(Hellbusch  (1)).  Die  WCAG 2.1  enthält  technikübergreifende  Richtlinien  und 

Empfehlungen zur barrierefreien Gestaltung von Webanwendungen, Nicht-Web-

Dokumenten und Software. Dabei richtet sie sich an verschiedenste Zielgrup-

pen wie Webdesigner und Entscheidungsträger. Ihr pyramidenartiger Aufbau ist 

deshalb besonders gut geeignet, um dem Anwender einen Einstieg auf unter-

schiedlichen Ebenen zu ermöglichen (Hellbusch & Probiesch, 2011, S.41ff). Die 

vier Prinzipien der Richtlinie stellen die Basis dar:

1. Wahrnehmbar:  Informationen  und  Bestandteile  der  Benutzerschnittstelle 

müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen 

können.

2. Bedienbar:  Bestandteile  der  Benutzerschnittstelle  und Navigation  müssen 

bedienbar sein.

3. Verständlich:  Informationen und Bedienung der Benutzerschnittstelle müs-

sen verständlich sein.

4. Robust:  Inhalte müssen robust genug sein damit sie zuverlässig von einer 

großen Auswahl an Benutzeragenten einschließlich assistierender Techniken 

interpretiert werden können.

Den vier Prinzipien sind 13 Richtlinien zugeordnet, die die Grundziele für die Er-

stellung barrierefreier Webinhalte umfassen. Sie sollen sicherstellen, dass die 
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Inhalte für möglichst viele Nutzer zugänglich sind und entsprechend den Fähig-

keiten der Nutzer angepasst werden können. Es wurden nur Richtlinien formu-

liert die den Zugang und die Nutzung durch Menschen mit Behinderung betref-

fen. Diese 13 Richtlinien wiederum werden in 78 Erfolgskriterien unterteilt, die 

konkrete Handlungsanweisung für die barrierefreie Umsetzung bieten. Die Er-

folgskriterien werden jeweils in drei Konformitätsstufen eingeteilt: Konformitäts-

stufe A ist die geringste Konformitätsstufe hat aber die höchste Priorität und 

beinhaltet  30 Erfolgskriterien, die zwingend eingehalten werden müssen, da 

sonst Menschen mit Behinderung ausgeschlossen werden. Konformitätsstufe AA 

mit weiteren 20 Erfolgskriterien wird allgemein als die Mindestanforderung für 

Webseiten angesehen werden. Konformitätsstufe AAA hat die niedrigste Priori-

tät mit allen 78 Erfolgskriterien, die allerdings nicht immer umgesetzt werden 

können, dennoch wird empfohlen von dieser Konformitätsstufe so viele Erfolgs-

kriterien wie möglich zu erfüllen  (Hellbusch, 2001, S. 9) (Hellbusch (2)). Die 

Techniken der Richtlinie sind dabei nur informativer Natur. Dies gewährleistet 

die  Anpassung  der  Maßnahmen  zur  Umsetzung  der  Barrierefreiheit  an  den 

technischen Fortschritt und anderen Entwicklungen. Außerdem sind die Techni-

ken dabei nicht an ein bestimmtes Erfolgskriterium gekoppelt sondern können 

variabel  eingesetzt  werden,  so auch für  mehrere Erfolgskriterien gleichzeitig 

(Helbusch (2)) (Hellbusch (3)). 

Auf nationaler Ebene kann speziell auf §11 Bundesgleichstellungsgesetz verwie-

sen werden. Dieser regelt die barrierefreie Gestaltung von behördlichen Infor-

mationstechniken. Demnach sind Träger öffentlicher Gewalt dazu verpflichtet, 

ihre Internetauftritte und -angebote sowie zusammen mit den zur Verfügung 

gestellten Programmoberflächen so zu gestalten, dass sie von Menschen mit 

Beeinträchtigung ohne Einschränkung genutzt werden können (BGG). Zur Um-

setzung dieser Barrierefreiheit werden Richtlinien und Standards in der Barrie-

refreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) explizit  festgehalten. Die BITV 

entstammt  in  technischer  Hinsicht  der  Web  Content  Accessibility  Guidelines 
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(WCAG)  des  W3C.  2011  wurde  die  BITV in  Anlehnung an  die  aktualisierte 

WCAG 2.0 Richtlinie ebenfalls überarbeitet und die Belange geistig beeinträch-

tigter und gehörloser Menschen einbezogen sowie technologieunabhängige For-

mulierungen gewählt  (Kerkmann, 2015, S.35f). Alle 16 Landesgleichstellungs-

gesetze  greifen  diese  Aspekte  barrierefreier  Informationstechnik  auf,  jedoch 

sind die Ausarbeitungen und Anforderungen landeseigener BIT-Verordnungen 

von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

2.3 Studieninteressierte/Studierende mit Beeinträchtigung

Im Sinne dieser Arbeit stellen Studieninteressierte aber auch Studierende mit 

Beeinträchtigung eine Zielgruppe der Untersuchung dar. Die 21. Sozialerhebung 

(SS 2016) des deutschen Studentenwerkes konnte ermitteln, dass elf Prozent 

der Studierenden eine oder mehrere studienerschwerende Beeinträchtigung an-

gaben. Hochgerechnet von der Ausgangslage, dass es 2,37 Millionen Studieren-

de im SS 2016 gab, entsprechen elf Prozent einer Zahl von rund 246.000 imma-

trikulierten Studierenden mit einer Beeinträchtigung. Dieser Anteil hat sich seit 

der 20. Sozialerhebung 2012 um vier Prozent erhöht. In der Studie wurden die 

Beeinträchtigungen nach anderen Arten differenziert, können aber im Wesentli-

chen in die  oben genannten Kategorien eingegliedert  werden.  Dabei  hatten 

47% der Studierenden, die eine Beeinträchtigung nach eigenen Angaben ha-

ben, eine psychische Erkrankung, 18% eine chronisch-somatische Erkrankung, 

4% eine Mobilitätsbeeinträchtigung, 4% eine Teilleistungsstörung (darunter fal-

len Erkrankungen wie Dyslexie und LRS), 2% eine Sehbeeinträchtigung, 2% ei-

ne Hörbeeinträchtigung und 1% eine Sprachbeeinträchtigung. Eine sehr starke 

Studienerschwernis  aufgrund einer oder  mehrerer Beeinträchtigungen hatten 

6% (mittel 3% und schwach 2%)  (Middendorff et al.,2017, S.36f). Jede der 

hier genannten Beeinträchtigungen hatte einen Einfluss auf die Studierbarkeit, 

aber nicht zwangsläufig auch einen Einfluss auf die Nutzung von Webinhalten. 

Dies betrifft in erster Linie die Gruppe der Seh-, Hör- und Sprachbeeinträchti-
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gen und im Weiteren Studierende mit Teilleistungsstörungen aber auch je nach 

individueller  Beeinträchtigung Studierende mit Mobilitätsbeeinträchtigung und 

psychischen Erkrankungen  (in Anlehnung an Sünkler, 2015, S.222). Die Erhe-

bung  des  deutschen  Studentenwerkes  „beeinträchtig  studieren-best2“  von 

2016/17 hatte sich noch einmal umfassender mit der Gruppe der beeinträchtigt 

Studierenden befasst. So konnte hier festgestellt werden, dass ungefähr 30% 

der befragten Studierenden mit einer studienrelevanten Beeinträchtigung an ei-

ner Fachhochschule studierten (69% Universität, 1% Kunst- und Musikhoch-

schule). An Fachhochschulen studierten deutlich häufiger (40%) Studierende 

mit Teilleistungsstörungen. 38% der Studierenden mit Beeinträchtigung lernten 

an einer Hochschule mit maximal 15.000 Studierenden (62% mehr als 15.000 

Studierende). Auch studierten 57% dieser Studierenden an einem Hochschul-

standort mit bis zu 500.000 Einwohnern (43% 500.000 und mehr Einwohner) 

(Poskowsky et al., 2018, S.53ff). Es wurde ebenfalls ermittelt, dass bedarfsge-

rechte Unterstützung in der Studieneingangsphase als besonders hilfreich gese-

hen wurde. Zwei Drittel der StudienanfängerInnen gaben an, dass mehr Unter-

stützung in der Eingangsphase zur Durchführung eines Studiums hilfreich ge-

wesen wären. Auch wurden im Bezug auf den Abbau von Barrieren gut auffind-

bare Information und Beratungsangebote von einem Viertel der Befragten als 

Verbesserungsvorschlag angegeben (Poskowsky et al., 2018, S.6ff). 

2.4. Aktuelle Erhebungen zur Ermittlung der Barrierefreiheit von Webpräsenzen

Neben den bereits erwähnten Untersuchungen stützten sich Studien zum The-

ma Barrierefreiheit von Webseiten größtenteils auf die Untersuchung der „har-

ten“ technischen Faktoren von Barrierefreiheit. Hierbei erfolgte in der Regel ei-

ne Konformitätsprüfung zu den anerkannten Richtlinien der WCAG mittels ver-

schiedener (Online)Tools. Dieser Abgleich zwischen dem Ist und Soll der techni-

schen Barrierefreiheit von Webpräsenzen kann in einer metrischen Datenform 

operationalisiert werden die die Grundlage für die Vergleichbarkeit der Studien 
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bildete. So konnte neben der reinen Auflistung der Barrieren (Verletzung der 

Richtlinie) auch eine Reihe von Kennzahlen ermittelt werden. Eine Übersicht zu 

den vorhandenen Kennzahlen haben Vigo et al. 2009 in ihrer Studie zur Unter-

suchung der Unabhängigkeit der Toolverwendung für die Berechnung der Web 

Accessibility Quantitative Metric (WAQM) von Arrue et al. gegeben (Vigo et al.,

2009). Dort wurde auch der Web Accessibility Barrier Score (WAB) von Para-

manto & Zeng (2004) aufgegriffen. Paramanto und Zeng kritisierten in ihrer Ar-

beit das es zum damaligen Zeitpunkt lediglich eine dichotome Bewertung zur 

Konformität zur WCAG Richtlinie gab - zugänglich oder nicht zugänglich. Sie 

wollten eine Kennzahl und haben diese entwickelt, die es ermöglicht eine Web-

site auf einem Kontinuum zwischen perfekt barrierefrei und absolut nicht zu-

gänglich für Menschen mit Beeinträchtigung zu verorten und eine Vergleichbar-

keit zwischen verschiedenen Websites zu gewährleisten. Außerdem sollte die 

Komplexität der Webpräsenz mit in Betracht gezogen werden, d.h. nicht nur ei-

ne einzelne Webseite,  sondern alle zur Webpräsenz gehörenden Unterseiten 

können einbezogen werden (Paramanto & Zeng, 2004). Nichtsdestotrotz arbei-

ten alle Kennzahlen mit den Ergebnissen bestimmter automatisierter Software 

zum  Screening  der  Webseiten  nach  Verletzungen  der  WCAG  oder  anderen 

Richtlinien. Eine komplette Liste mit verschiedensten Suchkriterien von Evaluati-

onstools bietet die W3C Website (W3C). Je nach verwendeter Software werden 

Ergebnisse mehr oder weniger detailliert dargestellt. Einige Tools sind kosten-

frei als Website nutzbar andere müssen als Add on für den Browser herunter-

geladen und wieder andere müssen als kostenpflichtige App geladen werden. 

Die Bandbreite ist sehr groß und verändert sich zunehmend. So ist beispielswei-

se das im Jahr 1995 entwickelte „Bobby“ Tool vom Center of Applied Special 

Technology  (CAST)  eines  der  ersten  kostenfreien  und bekanntesten  Online-

Werkzeug in diesem Bereich. Mittlerweile gehört das Bobby Tool dem IBM Kon-

zern und kann nicht mehr kostenfrei genutzt werden  (Hellbusch & Probiesch,

2011, S.52). Dennoch wurde es in ältere Studien wie bei Hackett & Paramanto 

17



für wissenschaftliche Evaluationszwecke genutzt (Hackett & Paramanto, 2005). 

Akgül & Vatansever (2016) haben 13 verschiedene Tools verwendet um türki-

sche Regierungsseiten auf Barrierefreiheit zu evaluieren. Dabei hatten fast alle 

Webseiten  nicht  einmal  ein  Minimum an  Barrierefreiheit  erreicht.  Allerdings 

konnten die Forscher auch feststellen, dass alle 13 Tools unterschiedliche Ver-

letzungen der Richtlinien ermittelten  (Akgül & Vatansever, 2016). Als Gegen-

stand für Untersuchungen wurden oftmals Regierungswebseiten oder offizielle 

Gesundheitsseiten genutzt. Aber auch im Hochschulsektor konnten einige Un-

tersuchungen durchgeführt werden. So haben Acosta-Vagas et al. eine Stich-

probe von 348 Homepages von Lateinamerikanischen Universitäten ausgewählt 

und mittels dem WAVE Tool überprüft. Dabei konnte nach den Resultaten der 

Forscher keine der Webseiten ein akzeptables Barrierefreiheitslevel erreichen. 

In  Verbindung mit  dem Ranking von Hochschulen  konnte  ermittelt  werden, 

dass mit einem guten Rankingplatz nicht zwangsläufig eine barrierefreie Websi-

te einhergeht (r= -0,11) (Acostas-Vagas et al., 2018). Auch Alahmadi & Drew 

haben Webseiten der Top Ranking Hochschulen in der Welt, Ozeanien und der 

Arabischen Region mit der Barrierefreiheit in Verbindung gesetzt und in einem 

Zeitraum von 2005 bis 2015 untersucht. Dabei wurden 180 Webseiten aus drei 

Kategorien mittels dem Online Tool AChecker geprüft. Zusammenfassend gaben 

die Forscher an, dass fehlende Barrierefreiheit auf den Webseiten ein weltwei-

tes Phänomen wäre und zum Teil schwere Verletzungen der WCAG Richtlinien 

zu finden seien. So konnte weder ein Unterschied festgestellt werden zwischen 

den Top Ranking Universitäten der Welt und den anderen Regionen noch zwi-

schen Entwicklungs- und Industrieländern (Alahmadi & Drew, 2016). 60 ameri-

kanische Homepages von Hochschulen wurden von Floyd und Santiago mit der 

WebXACT App untersucht. Dabei konnte die Hypothese, dass größere Hoch-

schulen mit vielen Studierenden und respektive mehr finanziellen und techni-

schen Ressourcen eine bessere Web Accessibility haben als kleinere Einrichtun-

gen, nicht bestätigt werden. Somit gab es keinen Zusammenhang zwischen der 
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Studierendenzahl und der Barrierefreiheit (Floyd & Santiago, 2007). Eine Längs-

schnittstudie über einen Zeitraum von fünf Jahren (1997-2002) haben Hackett 

und Paramanto durchgeführt. Hierfür wurden 45 Universitätswebseiten in Ame-

rika sowie 22 Regierungsseiten (Homepage und eine weitere Unterseite) als 

Vergleichsgruppe ausgewählt. Es wurde sowohl der WAB-Score von Zeng und 

Paramanto als auch eine eigens entwickelte Komplexitätskennzahl berechnet, 

über die Jahre verglichen und eine Korrelation zwischen WAB-Score und Kom-

plexitätskennzahl ermittelt. Die Forscher konnten aufdecken, dass sowohl der 

WAB Score als auch die Komplexitätskennzahl für die Hochschulwebseiten über 

die Zeit der Studie anstiegen und somit die Barrierefreiheit über die Jahre abge-

nommen hat. Ein Korrelationskoeffizient von 0,332 (p>0,01) zeigte, dass ein 

Zusammenhang zwischen den beiden Kennzahlen bestand, wobei mit steigen-

der Komplexität die Barrierefreiheit abnahm (Hackett & Paramanto, 2005). Im 

deutschsprachigen Raum ist die Datenlage zur rein technischen Konformität zu 

den geltenden Richtlinien der Barrierefreiheit sehr viel weniger ausgeprägt. Hier 

befassten sich Untersuchungen mehr mit anderen Aspekten wie der generellen 

Digitalisierung von Hochschulen wie Gilch et al. es deutschlandweit untersucht 

haben. Die Studie von 2019 hat den Fortschritt der Digitalisierung an den Hoch-

schulen in den Bereichen Forschung, Lehre, Infrastruktur und Verwaltung mit-

tels  Fragebögen  an  die  RektorInnen  der  Hochschulen  untersucht.  Generell 

konnte aufgezeigt werden, dass die Digitalisierung einen hohen Stellenwert bei 

den Hochschulen aufwies, aber die Umsetzung noch sehr unterschiedlich gelun-

gen war,  da es  als  komplexe Aufgabe wahrgenommen wurde die  komplexe 

Strukturen betraf und von politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wurde. 

Die Clusteranalyse konnte vier Cluster ermitteln: Vorreiter Digitalisierung Lehre 

und Lernen, Vorreiter Digitalisierung Verwaltung, gleichmäßige Fortschritte und 

Vorreiter Digitalisierung Forschung. Die miteinbezogene Variable der Bundes-

länder konnte zwischen den Clustern ein schwaches Ost-West-Gefälle verdeutli-

chen (Gilch et al., 2019). Metag und Schäfer haben ebenfalls eine Clusteranaly-
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se von Hochschulen im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz und 

Qsterreich), bezogen auf die Online-Kommunikaiton der Hochschulen, durchge-

führt.  Mittels  standardisierter  Inhaltsanalyse  wurden  die  Hochschulwebsites, 

Twitter Accounts und Facebook Konten untersucht und Strukturmerkmale erho-

ben. Die aus den gewonnenen Daten errechnete Clusteranalyse ergab fünf Ty-

pen von Hochschulen: Social Media-Spezialisten, Allrounder, Verweigerer, Tradi-

tionelle und Mainstream-Hochschulen. Grundlegend konnte die Untersuchung 

angeben, dass starke Online-Kommunikation bei Hochschulen verortet ist, die 

ressourcenstark aufgestellt waren, also viele Studierende und damit gute finan-

zielle Mittel hatten. So fanden sich private, kleinere Hochschulen mit rund 2.000 

Studierenden im Cluster Verweigerer wieder und öffentliche Hochschulen mit 

vielen Studierenden (21.000-24.000) und einem erheblichen finanziellen Budget 

(über 420 Mio. Euro jährlicher Haushalt) waren eher in den Clustern Social Me-

dia-Spezialisten und Allrounder vertreten. Qffentliche deutsche Hochschulen mit 

mittlerer Größe und jährlichen Budget besetzen die Cluster Traditionelle und 

Mainstream Hochschulen (Metag & Schäfer, 2017). Eine der wenigen Untersu-

chungen aus dem deutschsprachigen Raum die sich mit der technischen Barrie-

refreiheit von Webseiten befasst hat, waren Makarova et al. (2016). Es wurden 

29 österreichische Regierungsseiten mit der Software Total Validator auf Barrie-

refreiheitsfehler untersucht und aus den Ergebnissen der WAB-Koeffizient nach 

Zeng und Paramanto berechnet. Pro Webpräsenz wurden 15 Unterseiten in die 

Berechnung einbezogen. Der WAB-Score wurde dann auf Zusammenhang mit 

dem Alexa Ranking der jeweiligen Website untersucht. Der Spearman Korrelati-

onskoeffizient ergab keine statistisch signifikanten Ergebnisse, weshalb die ver-

mutete Hypothese, dass ein positiv gerichteter Zusammenhang zwischen die-

sen Variablen besteht, nicht bestätigt werden konnte (Makarova et al., 2016).
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3. Zielsetzungen und Fragestellungen

Es existieren weitreichende gesetzlich bindende Vorgaben zur Barrierefreiheit 

im Bezug auf  Informations-  und Kommunikationstechnologie.  In  erster  Linie 

wurden technische Gegebenheiten rechtlich definiert, aber auch inhaltliche As-

pekte spielten eine nicht unerhebliche Rolle bei der Barrierefreiheit von Web-

präsenzen. Technische Aspekte der Barrierefreiheit als Grundlage für Zugäng-

lichkeit lassen sich naturgemäß besser operationalisieren und damit vergleichen 

als rein inhaltliche Aspekte. Deshalb befassten sich zunehmend mehr Studien, 

besonders auf internationaler Ebene, mit der technischen Barrierefreiheit von 

Webpräsenzen. Im deutschsprachigen Raum bestanden wenig Untersuchungen 

zur Barrierefreiheit von Webseiten, ganz besonders mit Schwerpunkt auf den 

Hochschulsektor. Auf methodischer Ebene gab es sowohl Untersuchungen zur 

Evaluierung der Barrierefreiheit mittels verschiedener Werkzeuge, die sowohl 

Online Tools (Makarova, Mladenow & Strauss, Moser & Wieland, 2011) als auch 

Untersuchungen die Clusteranalysen im Hochschulsektor durchführten (Gilch et 

al., 2019 und Metag & Schäfer, 2017), aber bisher keine Studien, die beispiels-

weise beide Methoden verbindet und sich zusätzlich auf den Hochschulsektor 

spezialisierte. Im Sinne einer Erweiterung des wissenschaftlichen Forschungs-

bereiches im Themenfeld der Barrierefreiheit von Webangeboten bestand die 

Intention dieser Masterthesis. Dabei sollte sowohl der Stand der Barrierefreiheit 

von  Hochschulwebpräsenzen  ermittelt  als  auch  herausgefunden  werden,  ob 

und wie sich die  Fachhochschulen in Bezug auf Barrierefreiheit  der  Website 

gruppieren lassen. Dabei stützte sich die Ermittlung der Barrierefreiheit sowohl 

auf den rein technischen Gesichtspunkt als auch auf die angebotenen Informa-

tionen auf der Website zum Thema barrierefreies Studium. Die (Cluster)Analyse 

schloss neben diesen als Kennzahl operationalisierten Aspekten weitere Struk-

turdaten der untersuchten Hochschulen ein.  Die Schwerpunkte der Untersu-

chung lagen dabei auf folgenden Fragestellungen:

• Wie ist der Stand der Barrierefreiheit deutscher Fachhochschulwebsites?
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◦ Wie kann die technische Barrierefreiheit ermittelt und verglichen wer-

den?

◦ Wie können die angebotenen Informationen zum barrierefreien Stu-

dium auf den Hochschulwebsites ermittelt und verglichen werden?

◦ Besteht ein Zusammenhang zwischen der technischen Barrierefreiheit 

und den angebotenen Informationen sowie  den Strukturdaten der 

Fachhochschulen?

• Lassen sich hinsichtlich der Barrierefreiheit bestimmte Typen von Fach-

hochschulen unterscheiden?

◦ Welche Strukturmerkmale  bestimmen die  identifizierten  Typen von 

Fachhochschulen?
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4. Methodik

In dieser Untersuchung wurde die Barrierefreiheit sowohl durch die technische 

Barrierefreiheit als auch durch die angebotenen Informationen zum barrierefrei-

em Studium auf  der  Website  operationalisiert.  Beides  wurde  in  Form einer 

Kennzahl operationalisiert. Die unterschiedlich angewandten Methoden fanden 

sich auch in der Datenerhebung wieder. Die Datenauswertung und die Ermitt-

lung ähnlicher Gruppen von Fachhochschulen in Bezug auf die Barrierefreiheit 

liess sich mittels der Clusteranalyse aufzeigen.

4.1 Datenerhebung

Zur Ermittlung aller notwendigen Daten der Untersuchung ging zunächst eine 

Analyse von Sekundärdaten voraus, um die relevanten Strukturdaten der Fach-

hochschulen  zu  ermitteln.  Hierzu  zählten  die  Studierendenzahl,  Trägerschaft 

und Bundesland  sowie  die  grundlegende  Anzahl  deutscher  Fachhochschulen 

ohne Verwaltungs- und Kunstfachhochschulen. Die Sekundärdatenanalyse fand 

im November 2019 bis Januar 2020 statt. Die entwickelte Checkliste ermöglich-

te die Überprüfung der zur Verfügung gestellten Informationen auf den Hoch-

schulwebseiten zum Thema barrierefreies Studium. Die gebildete Kennzahl in 

Form des Informationsindexes floss als metrischer Parameter in die weitere Un-

tersuchung der Daten ein. Während des Website-Screenings zur Bearbeitung 

der Checkliste wurden zusätzlich weitere Strukturdaten, die nicht aus der Se-

kundäranalyse ermittelt werden konnten, erhoben. Dazu zählten das Vorhan-

densein  einer  sozialwissenschaftlichen  Fakultät,  Schwerpunkt  der  Fachhoch-

schule, Standort und ob es sich um eine Fernhochschule handelte oder nicht. 

Die Evaluierung der Website mithilfe des Online Tools AChecker gab Aufschluss 

über die technische Barrierefreiheit der Website, wobei auch auf die Einhaltung 

der WCAG 2.0 Richtlinie geprüft wurde. Der aus den Ergebnissen der Evaluie-

rung zu errechnende WAB-Score verdeutlichte die technische Barrierefreiheit 
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ebenfalls in Form einer Kennzahl. Die Datenerhebung mittels Checkliste und die 

Prüfung der einzelnen Webseiten mit dem Online Tool fanden von Februar bis 

April 2020 statt. 

4.1.1 Sekundärdatenanalyse

Die Analyse der Sekundärdaten des Statistischen Bundesamtes zu den Studie-

rendenzahlen und den Fachhochschulen ergab, dass eine Reihe von Bereinigun-

gen der Daten zugunsten der hier angestrebten Datengrundlage erfolgen muss-

te (Destatis 2019). Es wurden in die Datenerhebung keine Kunst- und Verwal-

tungsfachhochschulen aufgenommen, und die dualen Fachhochschulen ausge-

schlossen. Dies liegt darin begründet, dass Kunsthochschulen unterschiedliche 

Zugangsberechtigungen haben die auch nur auf Grundlage einer Begabungs- 

oder  Eignungsprüfung  ohne  einen  hochschulzugangsberechtigten  Schulab-

schluss erfolgen kann. Ähnlich sieht es bei  den Verwaltungsfachhochschulen 

aus. Diese bilden nur Fachkräfte für den gehobenen Dienst in Ämtern des Bun-

des und der Länder aus und setzen ein Beamtenverhältnis auf Widerruf für die 

Ausbildung voraus, d.h. diese Studienform steht nur Angehörigen von Behörden 

und staatlichen Stellen zur Verfügung. Die dualen Hochschulen setzen für ein 

Studium  nicht  nur  eine  Hochschulzugangsberechtigung,  sondern  auch  eine 

Form der  Kooperation  mit  einem Praxisunternehmen voraus,  weshalb  diese 

ebenfalls ausgeschlossen wurden. Im Weiteren wurden die Studierendenzahlen 

der Fachhochschulen zusammengelegt die Standorte in mehreren Bundeslän-

dern hatten. Dabei wurden die Zahlen zum jeweiligen Hauptsitz der Fachhoch-

schule hinzugerechnet. Dies betraf 17 Hochschulen. Der Hauptsitz wurde aus 

dem Impressum der jeweiligen Hochschulwebsite ermittelt. Hierbei gab es eine 

Ausnahme: die AMD Akademie Mode und Design Idstein. Der Hauptsitz war 

laut Impressum in Idstein, allerdings hatte diese Hochschule dort keinen Stand-

ort, weshalb die Studierendenzahlen zum größten Standort in München gezählt 

wurden. Dieses Vorgehen wurde nur bei denjenigen Hochschulen durchgeführt 
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die keine eigene Website für die jeweiligen Standorte betrieben hat. Deshalb 

wurden auch die Studierendenzahlen der SRH Hochschulen nicht zusammenge-

legt. Die Hauptwebsite ermöglichte eine Weiterleitung auf gesonderte Websites 

zu allen acht  Fachhochschulstandorten.  Somit  wurden die  SRH Hochschulen 

einzeln in den jeweiligen Bundesländern als Hochschulen aufgeführt. Abschlie-

ßend konnten 208 Fachhochschulen in die Datenerhebung eingeschlossen wer-

den.  Mittels  der  Sekundärdatenanalyse  wurden die  Strukturdaten Name der 

Fachhochschule, Studierendenzahl im SS 2018, Trägerschaft und Bundesland 

ermittelt. 

4.1.2 Checkliste und Website Screening

Die eigens erstellte Checkliste zur Evaluierung der zur Verfügung gestellten In-

formationen zum barrierefreien Studium auf der Website wurde in Anlehnung 

an die Studien best2 – beeinträchtigt studieren von Poskowsky et al. (2017) 

und der 21. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerkes (Middendorf et al., 

2016) entwickelt. Da es keine allgemein geltenden Bestimmungen darüber gab, 

welche Informationen Hochschulen zum (barrierefreien) Studium in ihren Web-

auftritten zur Verfügung stellen sollten, wurden die übergeordneten Schwer-

punkte aus der  best2  Studie  sowie der  21.  Sozialerhebung entnommen. So 

wurde bei Middendorf et al. neben den Beeinträchtigungsformen auch der Stu-

dienschwerpunkt erhoben aber auch Augenmerk auf die Dauer und Form des 

Studiums gelegt. So konnten für die Checkliste die Themenbereiche Möglichkeit 

zu Voll- oder Teilzeitstudium als auch Beurlaubung entlehnt werden. Ein weite-

rer wichtiger Themenbereich war hier die Finanzierung des Studiums die eben-

falls mit in die Checkliste aufgenommen wurde  (Middendorff et al.,2017). Die 

best2 Erhebung lieferte Informationen zur Zulassung zum Studium wie Nach-

teilsausgleiche und Härtefallantrag aber auch Schwierigkeiten während des Stu-

diums wie bauliche Barrieren. Neben der Finanzierung spielten auch in dieser 

Untersuchung die Beratungsbedarfe und Ansprechstationen an den Hochschu-
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len  eine  wichtige Rolle  die  ebenfalls  in  die  Checkliste  übernommen wurden 

(Poskowsky et al., 2018). Die Anzahl der Klicks als auch die Versuche zum Auf-

finden der Informationen wurde der Studie von Roy et al (2014) entlehnt. Die 

in ihrer Untersuchung zur Nutzbarkeit von akademischen Websites mittels ver-

schiedener Nutzergruppen und Test sowohl die Anzahl der Klicks und die ver-

gangene Zeit zur Erfüllung einer gestellten Aufgabe als auch die erfolgreiche 

Bewältigung der Aufgabe gemessen hatten (Roy et al., 2014). Die Strukturelle 

Verankerung  des  Themas  barrierefreies  Studium wurde  in  erster  Linie  dem 

Sächsischen Aktionsplan Punkt 5.3 Hochschulen, Berufsakademien, Studenten-

werke und Forschungseinrichtungen entlehnt. Der Aspekt Hilfsmittel zur Stu-

dierbarkeit wurde ebenfalls aus diesem Bereich übernommen (SMS, 2017). Ne-

ben all diesen imitierten Gesichtspunkt und weiteren Überlegungen wie die Be-

deutung des Wohnens für beeinträchtigte Studierende als auch Vorhandensein 

und Nutzung einer Suchfunktion auf einer Website flossen in die Erstellung der 

Checkliste ein. Letztendlich entstand ein Prüfinstrument mit fünf Unterkategori-

en: Auffinden von Informationen, Inhalt der Informationen, Strukturelle Veran-

kerung  des  Bereiches  barrierefreies  Studium,  Ergänzende  Strukturdaten  der 

Fachhochschule und Strukturdaten der Fachhochschule. Wobei die letzten bei-

den Kategorien nicht in die Bewertung einflossen, sondern nur der übersichtli-

chen Vervollständigung der Datensammlung dienten. Nach Erstellung der ers-

ten Ausführung der Checkliste wurde diese einem Pretest unterzogen. Dabei 

wurde geprüft, ob die Checkliste als Erhebungsinstrument praktikabel und zu-

verlässig die gewünschten Aspekte ermittelte.  Mit  vier  zufällig  ausgesuchten 

Fachhochschulen wurde die Checkliste getestet und so ggf. Änderung an Fra-

gen vorgenommen oder weitere Erhebungskriterien hinzugefügt. Dabei spielten 

die Kriterien der Trägerschaft und ob die Hochschule mehrere Standorte hatte 

eine  Rolle  bei  der  Auswahl  der  Pretest-Fachhochschulen.  So  wurde  je  eine 

Fachhochschule mit staatlicher, privater und kirchlicher Trägerschaft ausgewählt 

und eine Fachhochschule mit mehren Standorten deren Studierendenzahlen wie 
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unter 4.1.1 beschreiben zusammengelegt wurden. Das Bundesland und die Stu-

dierendenzahl spielten bei der Auswahl keine Rolle. Der Pretest führte zu eini-

gen Veränderungen an der Checkliste, von formalen Aspekten bis hin zur Er-

gänzung von Fragen (Anhang I). Zur Bildung des Indizes der Checkliste wurden 

alle Einzelindikatoren dichotomisiert und mit „ja“ (1 Punkt) und „nein“ (0 Punk-

te) bewertet, außer bei Indikatoren die ein „nein“ als positiv bewerteten. Dies 

war bei vier Fragen der Fall:

• Hat die Menüleiste mehr als fünf Menüpunkte?

• Sind drei oder mehr Versuche notwendig gewesen, um von der Homepage 

aus zu den gewünschten Informationen zu kommen?

• Musste die Suchfunktion zum Auffinden von Informationen verwendet wer-

den? 

• Ist die Schwerbehindertenvertretung die Ansprechstation für Studierende?

Bei der Frage unter welchem Menüpunkt die Information zum barrierefreiem 

Studium ermittelt werden konnte, gab es nur einen Punkt, auch wenn in der 

Checkliste drei Möglichkeiten vorgesehen waren. Es gab zwei Indikatoren, die 

einer Gewichtung unterzogen wurden und so nur 0,5 Punkte erreicht werden 

konnten. Zum einen war das die Frage, ob die Suchfunktion ein Ergebnis ge-

bracht hat und zum anderen die Frage nach einem vorhandenen Kontaktformu-

lar, wenn kein Ansprechpartner angegeben war. Diese Indikatoren wurden aus 

inhaltlichen Gründen gewichtet. Die jeweils vorgeschaltete Frage wurde mit 0 

Punkten bewertet, da aber mit Zustimmung zu dieser Frage eine inhaltliche In-

formation zur Verfügung gestellt wurde, gab es einen halben Punkt. Wurde die 

Suchfunktion genutzt, so wurde immer eines oder mehrere der folgenden Wör-

ter oder Wortgruppen eingegeben, um Informationen zum barrierefreien Studi-

um zu finden: barrierefreies Studium, barrierefrei, Studieren mit Behinderung, 

Studieren mit Beeinträchtigung, Behinderung oder Beeinträchtigung. Erst wenn 

keines dieser Suchwörter/Wortgruppen ein Ergebnis erbrachte, wurden 0 Punk-

te vergeben. Im Prinzip entstand so abschließend ein ungewichteter additiver 
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Index von maximal 40 Punkten (Bortz, Döring, 2006, S. 144ff) (Anhang I). Die 

Daten zu Schwerpunkt der Fachhochschule, Vorhandensein einer gesundheits-

wissenschaftlichen Fakultät, Hauptstandort (Impressum) und Anzahl der Stand-

orte bundesweit wurden über das Screening der Website ermittelt. Die weiteren 

Strukturdaten stammten aus der Sekundärdatenanalyse. Der Stadt-  und Ge-

meindetyp  wurde  nach  Ermittlung  des  Hauptstandortes  und  der  Gemeinde-

kennziffer  über  eine  Referenzdatei  des  Bundesinstituts  für  Bau-,  Stadt-  und 

Raumforschung  (BBSR) in  die  sieben Stadt-  und Gemeindetypen klassifiziert 

(BBSR II): 

• Landgemeinde bis 5.000 Einwohner

• kleine Kleinstadt ab 5.000 bis unter 10.000 Einwohner

• große Kleinstadt ab 10.000 bis unter 20.000 Einwohner

• kleine Mittelstadt ab 20.000 bis unter 50.000 Einwohner

• große Mittelstadt ab 50.000 bis unter 100.000 Einwohner

• kleine Großstadt ab 100.000 bis unter 500.000 Einwohner

• große Großstadt ab 500.000 Einwohner

4.1.3 Evaluationstool und WAB Score 

Ein  vollautomatisiertes  Werkzeug  zur  Evaluierung  der  Barrierefreiheit  einer 

Website gibt es mittlerweile in einer Vielzahl von Erscheinungsformen. Von der 

kostenpflichtigen Software wie Access Continuum von LevelAccess über eine 

App wie EqualWeb oder ein Browser PlugIn wie ARIAValidator for Chrome bis 

hin zu einem reinen Onlinetool wie AChecker (W3C II). Für die hier vorliegende 

Untersuchung wurde die Nutzung eines Online Tools bestimmt, aufgrund der 

freien Verfügbarkeit sowie der Browser- als auch Betriebssystemunabhängig-

keit. Sünkler (2015) hat eine Reihe von Kriterien, die sich im Wesentlichen auf 

den praktischen Einsatz und die Verfügbarkeit beziehen, für die Auswahl eines 

solchen Tools aufgestellt (Tab.1) (Sünkler, 2015, S.232ff): 
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Tab. 1: Kriterien zur Toolauswahl

Kriterium Beschreibung AChecker Tool

Verfügbar-

keit

• Anbieter des Tools

• freie Verfügbarkeit

• zu jedem Zeitpunkt

• Wird vom Inclusive Design Institute 

(IDI) oder der University Toronto, Ka-

nada angeboten

• Open-Source Online-Anwendung

Unterstütz-

te Leitfä-

den und 

Evaluie-

rungsas-

pekte

• Aktuell Anerkannte Leitfäden 

werden unterstützt, mindes-

tens WCAG 2.0

• weitere Evaluierungsaspekte 

wie CSS-Stylesheets oder 

HTML-Quelltest Validität

• Diverse Richtlinien wie BITV, Section 

508, Stanca Act, WCAG 1.0 & 2.0

• außerdem können die Validität des 

HTML-Quelltexts und CSS-Stylesheet 

überprüft werden

Sprache • Bedienoberfläche und Ergeb-

nisdokumentation mindestens 

in Englisch 

• Wird in englisch, deutsch und italie-

nisch angeboten, jedoch mit automa-

tischer Übersetzung aus dem Engli-

schen

Art der Do-

kumentati-

on/ Gut-

achten

• Neben den erfüllten/nicht er-

füllten Prüfkriterien werden 

auch Hinweise zu Änderungs-

vorschlägen gegeben

• Ergebnisbericht kann in verschiedene 

Dateiformen exportiert werden (PDF, 

HTML, CSV)

• Ergebnisse werden in verschiedenen 

Kategorien dargestellt; identifizierte 

Mängel werden abgestuft mit Hinwei-

sen zur Behebung und Verweisen auf 

analysierten HTML-Quelltest gegeben

• Abstufung von konkreten Problemen 

(Known problems) über eventuelle 

Schwierigkeiten (likely problems) bis 

zu potentiellen Verletzungen (potenti-

al problems)

Unterstütz-

te Techno-

logien/ We-

binhalte

• ohne technische Anforderun-

gen nutzbar

• Evaluierung auf Basis von 

Richtlinien die sich auf Webin-

halte beziehen, die Personen 

mit Einschränkungen betref-

fen (textuelle und audio-visu-

elle Inhalte)

• ohne besondere technische Voraus-

setzungen verwendbar, lediglich ein 

Web-Browser  erforderlich

• siehe unterstützte Richtlinien

Nutzbarkeit • Praktischer Nutzen

• Tool mit Dialoggestaltung, 

Menüführung und Hilfestel-

lung ausgestattet 

• einziges Tool, dass den deutschspra-

chigen Leitfaden BITV unterstützt 

(auch wenn nur Version 1.0 Verfüg-

bar ist)

• da als Open Source vorhanden, kann 

mit PHP Kenntnissen die Software für 

eigenen Zwecke angepasst werden
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Die letzte Spalte der Tabelle eins gibt zusätzlich die Beweggründe für das hier 

genutzt Evaluierungswerkzeug AChecker an (www.achecker.ca). Besonders aus-

schlaggebend waren hier die Sprache, die mindestens Englisch sein musste. 

Das Tool hätte die Möglichkeit der deutschen Sprache gehabt, wurde aber auf-

grund  der  automatischen  Übersetzung  und  des  damit  einhergehenden  Ver-

ständnisverlustes  in  Englisch  genutzt.  Weiterhin  hatte  das  Tool  damit  über-

zeugt,  dass neben der WACG Richtlinie in 1.0 und 2.0 (mittlerweile gibt  es 

schon Version 2.1, was aber zum Zeitpunkt der Nutzung des Tools nicht ausge-

wählt werden konnte) auch die BITV als konformitätsprüfende Richtlinie ausge-

wählt werden konnte. Diese war aber ebenfalls hier nur der Version 1.0 auszu-

wählen war obwohl es bereits die BITV 2.0 gab. Da die BITV aber im Wesentli-

chen  die  Inhalte  der  WCAG Richtlinie  verinnerlicht  (Hellbusch  &  Probiesch,

2011, S.46f), wurde die WCAG 2.0 als Prüfrichtlinie herangezogen. Zusätzlich 

bot die Evaluierung in Bezug auf die WAG Richtlinie die Möglichkeit der interna-

tionalen Vergleichbarkeit, da fast ausschließlich diese Richtlinie in internationa-

len wie Hackett & Paramanto (2005) Akgül & Vatansever (2016) und Alahmadi 

& Drew (2016) aber auch nationalen Studien wie Makarova et al. (2016) ver-

wendet wurde. Außerdem kategorisierte der Ergebnisbericht des Tools die An-

zahl der Abweichungen zur Richtlinie in die zur Berechnung des WAB-Scores 

notwendigen Fehler (gesicherte, wahrscheinliche und potentielle Verletzungen). 

Durch Eingabe der URL der jeweiligen Webseiten in die Benutzeroberfläche des 

Tools (Anhang II), prüfte dieses auf Konformität zur Richtlinie in allen drei Kon-

formitätsstufen A, AA und AAA. Für diese Untersuchung wurden nur die Fehler 

der Konformitätsstufe AAA verwendet. Die Anzahl der zu untersuchenden Web-

seiten setzte sich sowohl aus der jeweiligen Homepage der Fachhochschule uns 

aus  den Unterseiten,  die  Inhalte  zum barrierefreien  Studium zur  Verfügung 

stellten, zusammen. Auf Grundlage der so ermittelten Daten wurde der WAB-

Score berechnet. Als Kennzahl für die technische Barrierefreiheit von Websites 

bietet er die Möglichkeit nicht nur eine einzige Webseite zu betrachten wie bei 
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der ‚failure rate‘  von Sullivan & Matson (2000)  oder  des  KAI  von González 

(2003), sondern es kann die technische Barrierefreiheit einer kompletten Web-

präsenz begutachtet werden, ohne dass zusätzliche Experten oder Nutzergrup-

pen zur Evaluierung hinzugezogen werden müssen. Ähnlich wie es bei Velleman 

et al. (2007) und der Berechnung der UWEM 1.2 Kennzahl vorgesehen war, 

oder zur Berechnung der SAMBA Kennzahl von Brajnik und Lomusco (2007), bei 

der neben dem Einsatz eines Tools auch ein Expertengremium zum Screening 

der Webseiten eingesetzt werden müsste (Vigo et al., 2009). Außerdem erfor-

derte der WAB-Score nicht die Einsetzung eines bestimmten Tools zur Evaluie-

rung der Webpräsenz, es müssen lediglich die zur Berechnung benötigten Vari-

ablen ermittelt werden. Der von Zeng und Paramanto entwickelte Score kann 

mittels  folgender  Formel  errechnet  werden  (Form.1)  (Paramanto  &  Zeng,

2004):

WAB Score=

(∑
p

∑
v

(
nv

N
v

)W
v
)

N p (1)

p = Total pages of a website

v = Total violations of a Web page

nv = Number of violations

Nv = Number of potential violations 

Wv = Weight of violations in inverse proportion to WCAG priority level

Np = Total number of pages checked 

Dabei  sagt  ein niedriger Score aus,  dass wenig Zugänglichkeitsbarrieren für 

Menschen  mit  Einschränkungen  vorhanden  sind  und  ein  hoher  Score,  dass 

mehr Barrieren ermittelt werden konnten. Ein Score von null zeigt, dass es kei-

ne Verletzungen der WCAG Richtlinie oder einer anderen als Grundlage heran-

gezogenen Richtlinie gab und somit keine technischen Barrieren für Menschen 

mit Beeinträchtigung vorhanden sein sollten (Paramanto & Zeng, 2004). Dieser 

Score wurde nach Makarova et al. (2016) an die Rahmenbedingungen der vor-

liegenden Erhebung folgendermaßen angepasst und berechnet (Form.2):
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WAB Score=

(
nv

N
v

)

N p

(2)

Wobei nv die Anzahl der gesicherten Verletzungen, Nv die Anzahl der potentiel-

len Verletzungen und Np die Anzahl der bewerteten Webseiten bezeichnet (Ma-

karova et al., 2016 ). 

4.2 Datenauswertung

Die statistische Datenanalyse wurde mittels des Programmpakets SPSS Version 

26 vorgenommen. Zur Beantwortung der Fragestellungen wurden neben der 

deskriptiven Datenanalyse die multivariate Explorationstechnik der Clusterana-

lyse zur Strukturierung der Daten verwendet. Der Vorteil bei der Clusteranalyse 

war,  dass nicht Hypothesen den Rahmen der Analyse bildeten, sondern das 

Wechselspiel  von Daten und theoretischen Überlegungen.  Somit  blieben die 

Freiräume für subjektive Deutungen erhalten (Bortz & Döring, 2006, S. 376f). 

Aufgrund des unterschiedlichen Skalenniveaus der Variablen wurde bei dieser 

Erhebung auf die Two-Step-Clusteranalyse zurückgegriffen. Das gewählte Signi-

fikanzniveau wurde auf p<0,05 und das verwendete Konfidenzintervall KI auf 

95% festgelegt (Bortz, Döring, 2006, S.26; S.415). 

4.2.1 Deskriptive Datenanalyse

Zunächst  wurde die  Häufigkeitsverteilungen der  Variablen  und die  grafische 

Darstellung  dieser  ermittelt.  Für  die  erhobenen  intervallskalierten  Variablen 

wurden zusätzlich die Lageparameter arithmetisches Mittel und Median sowie 

die Streuungsparameter Varianz und Standardabweichung berechnet. Die erho-

benen nominalen Variablen wurden durch den Modalwert (Lage) und Häufig-

keitsverteilung (Streuung) begutachtet (Janssen & Latz, 2005, S. 203-208). 

Zur besseren Veranschaulichung der Daten wurden die metrischen Variablen 

WAB  Score,  Informationsindex  und  die  Studierendenzahl  klassifiziert.  Dabei 
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wurden beim Informationsindex die  Prozentwerte  je  Schulnote  angewendet, 

d.h. Prädikat „sehr gut“ bekamen die Hochschulen die 100 bis 95 Prozent der 

maximalen Punktzahl von 40 bekamen (40 bis 38,5 Punkte usw.). Auch beim 

WAB-Score wurde diese Grundlage herangezogen (Trautmann). Jedoch wurden 

hier nicht die Maximalpunktzahl als Grundwert angesetzt, da keine maximale 

Punktzahl erreicht werden konnte. Die „Bestleistung“ lag hier bei 0,0 Punkten, 

weshalb die Anzahl der Fälle von 201 als Grundwert herangezogen wurde, d.h. 

Prädikat „sehr gut“ bekamen die ersten fünf Prozent der Fälle. Dies entsprach 

somit den ersten 10 Fällen der aufsteigenden Sortierung des WAB-Scores usw. 

Die Studierendenzahlen wurden in inhaltlich relevante Klassen umkodiert unter 

der Beobachtung, dass Fachhochschulen eher weniger Studierende haben im 

Vergleich zu Universitäten, weshalb Klassen mit kleineren Abständen gewählt 

wurden. 

4.2.2 Explorative Datenanalyse

Zur Ermittlung eines potentiellen Zusammenhangs zwischen den stetigen Varia-

blen wurde zunächst eine Korrelation berechnet. Aufgrund des unterschiedli-

chen Skalenniveaus der Variablen und der nicht vorhandenen Normalverteilung 

wurde der Spearman Korrelationskoeffizient ermittelt.

Als Voraussetzungen für die Two-Step-Clusteranalyse galten die Unabhängigkeit 

der Variablen, die Normalverteilung der stetigen Variablen und die multinomina-

le Verteilung der kategorialen Variablen (Bühl, 2006; S.549). Zur Ermittlung der 

Unabhängigkeit der Variablen wurde zwischen stetigen (metrischen) Variablen 

der  Signifikanztest  zur  Berechnung  des  Korrelationskoeffizient  nach  Pearson 

herangezogen, zwischen den kategorialen Variablen wurde der Chi-Quadrat-Un-

abhängigkeitstest durchgeführt und zwischen stetigen und kategorialen Varia-

blen der t-Test. Die Normalverteilung der stetigen Variablen wurde über den 

Kolmogorov-Smirnov-Test ermittelt (Janssen & Latz, 2005, S.458). Ob eine ka-
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tegoriale Variable eine multinominale Verteilung aufweist, prüfte ebenfalls der 

Chi-Quadrat-Test (IBM Knowledge Center).

Um die Analyse nicht zu verzerren sollten fehlende Werte im Datensatz berei-

nigt werden (UZH). In diesem Fall wurden die kompletten Fälle zu den fehlen-

den Werten ausgeschlossen und nicht nur die einzelne Variable. Zusätzlich bot 

das Two-Step-Clusterverfahren die Möglichkeit ein eigenes Cluster für Ausrei-

ßerfälle zu berechnen. Nichtsdestotrotz wurde eine Ausreißeranalyse mittels der 

SPSS Funktion „Ungewöhnliche Fälle identifizieren“ in der WAB-Score Variable 

durchgeführt, um einen ersten Überblick über mögliche Ausreißerfälle zu be-

kommen. Da in die Two-Step-Clusteranalyse keine ordinalen Variablen einbezo-

gen werden konnten, wurde die Variable Stadt- und Gemeindetyp ebenfalls di-

chotomisiert und in Groß- und Kleinstadt gegliedert (Schendera, 2010, S.115). 

Dabei  wurden die  ursprünglichen Stadt-  und Gemeindetypen Landgemeinde, 

kleine und große Kleinstadt sowie kleine Mittelstadt zur Kleinstadt und die ur-

sprünglichen  Stadt-  und  Gemeindetypen große  Mittelstadt  sowie  kleine  und 

große Großstadt zur Großstadt umkodiert. Die Variablen Trägerschaft, Anzahl 

der  Studierenden,  Vorhandensein einer  sozialwissenschaftlichen Fakultät  und 

Schwerpunkt der Fachhochschule gingen als diskrete Variablen in die Berech-

nung ein. Die Variablen WAB-Score und Informationsindex gingen als stetige 

Variablen in die Berechnung ein und wurden dabei standardisiert, um eine An-

näherung an die Normalverteilung zu erreichen (Janssen & Latz, 2005, S.458). 

Als Distanzmaß zur Verarbeitung der Ähnlichkeit zwischen den Clustern wurde 

aufgrund  des  unterschiedlichen  Skalenniveaus  das  voreingestellte  Log-Like-

lihood verwendet. Das euklidische Maß kann nur bei ausschließlich metrischen 

Variablen verwendet werden. Des Weiteren wurde als Cluster-Kriterium zur Be-

stimmung  der  Anzahl  der  Cluster  der  automatischen  Clusteralgorithmus 

Schwarzes  Bayes-Kriterium  gewählt  (BIC).  Die  automatische  Ermittlung  der 

Cluster wurde auf ein Maximum von 15 festgelegt. Außerdem wurde bei der 

Ausgabe die Speicherung einer Variable zur Clusterzugehörigkeit ausgewählt. 
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Pivot-Tabellen als auch Diagramme sollten im Modellviewer angezeigt werden. 

Da SPSS in Version 26 nicht mehr die Möglichkeit anbot über die Maus bzw. 

Klickfunktion Diagramme und Wichtigkeitsmaße einzustellen, wurden diese Ein-

stellung über die Syntaxbefehle von SPSS angefordert:

AIM TSC_6709 

   /CATEGORICAL Stadttyp_2 Schwerpkt_2 Träger Bundesland_2 SozFak Fern HS 

   /CONTINUOUS StudZahl WAB Pkt_Check 

   /PLOT ERRORBAR CATEGORY CLUSTER (TYPE=PIE)

IMPORTANCE (X=VARIABLE Y=TEST) 

   /CRITERIA ADJUST=BONFERONI CI=95 SHOWREFLINE=YES 

HIDENOTSIG=NO.

Mit diesem AIM Befehl wurde die Attribute Importance Prozedur ausgeführt. 

Hierbei wurden Wichtigkeitsdiagramme für Variablen und Cluster sowie Tests 

auf Homogenität der Gruppen angefordert. 

Nach AIM wurde die Variable angegeben, in der SPSS die Clusterzugehörigkeit 

nach der Two-Step-Clusteranalyse berechnet hat. In diesem Fall hieß die Varia-

ble TSC_6709. 

Unter /CATEGORIAL und /CONTINUOUS wurden die Variablen angegeben die 

auch in der Two-Step-Clusteranalyse jeweils als kategoriale und metrisch ska-

lierte Variablen verwendet wurden. In diesem Fall gingen als kategoriale Varia-

blen der dichotomisierte Stadt- und Gemeindetyp (Groß- oder Kleinstadt), der 

dichotomisierte Schwerpunkt der Fachhochschule (Geisteswissenschaften oder 

MINT), Trägerschaft der Fachhochschule, dichotomisiertes Bundesland (ehema-

liges ost- oder westdeutsches Bundesgebiet),  Vorhandensein einer sozialwis-

senschaftlichen Fakultät und Fernhochschule ein. Bei den metrischen Variablen 

waren es die Studierendenzahl, der WAB-Score und der Informationsindex. 

Über /PLOT konnten verschiedene Diagramme angefordert werden. ERRORBAR 

fordert für jede metrische Variable ein gruppiertes Fehlerbalkendiagramm an 

und CATEGORY fordert ebenfalls ein gruppiertes Balkendiagramm für alle in die 

Analyse einbezogenen kategorialen Variablen verteilt auf die jeweiligen Cluster 
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an. CLUSTER (TYPE=PIE) forderte ein Kreisdiagramm an, das die Aufteilung 

der Fälle auf die Cluster angab an. IMPORTANCE gab die Wichtigkeitsdiagram-

me aus. Dabei wurden mit X=VARIABLE auf der x-Achse die Variablennamen 

und mit Y=TEST auf der y-Achse die Teststatistiken angezeigt.

/CRITERIA bestimmte die Einstellungen für die Grafiken. ADJUST gab die Me-

thode der Alpha-Korrektur an, in diesem Fall BONFERONI. CI stellt das Konfi-

denzintervall für die Fehlerbalkendiagramme dar und wurde hier bei 95% fest-

gelegt.  SHOWREFLINE=YES  zeigt  die  kritische  Signifikanzschwelle  im  Dia-

gramm als gestrichelte Linie an und HIDENOTSIG=YES unterdrückte die grafi-

sche Wiedergabe von Variablen die  keine Signifikanz erreichten  (Schendera,

2010, S.105f). 
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5 Ergebnisse

Während der Datenerhebung, speziell im Verlauf des Website Screenings, ergab 

sich, dass eine Fachhochschule keine Internetpräsenz mehr hatte, da diese mit 

einer anderen Fachhochschule zusammengeschlossen wurde. Somit verringerte 

sich die Gesamtzahl der Fachhochschulen auf 207. Des Weiteren wurde bei der 

Ermittlung des WAB-Koeffizienten bzw. der vorgelagerten Analyse der Websei-

ten mittels des AChecker Tools bei weiteren sechs Fachhochschulwebseiten kein 

Ergebnis ermittelt. Dadurch konnte auch kein Koeffizient berechnet werden. Die 

Erhebung wurde mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen wiederholt, 

konnte jedoch zu keinem Ergebnis kommen. Es konnte nicht ermittelt werden, 

was der Hintergrund für die fehlende Evaluierbarkeit war. Die Grundgesamtheit 

zur explorativen Datenanalyse verringerte sich somit auf 201. 

5.1. Beschreibung der Stichprobe

Die Population setzte sich folgendermaßen zusammen: Von den 207 Fachhoch-

schulen befanden sich Dreiviertel  aller  FHs (154),  im ehemaligen westdeut-

schen Bundesgebiet und etwa ein Viertel (53), in einem ehemaligen ostdeut-

schen Bundesgebiet. Dabei hatte Berlin (25) neben Sachsen (22), Thüringen 

(5) und Brandenburg (5) die meisten Fachhochschulen im Osten und Baden-

Württemberg (37), Nordrheinwestfalen (35) und Bayern (26) die meisten Fach-

hochschulen im Westen. Saarland mit zwei und Bremen mit drei hatten die we-

nigsten FHs pro Bundesland (Tab. 2). In Bezug auf die Trägerschaft der Hoch-

schulen wiesen mit 51% (105), bei mehr als der Hälfte einen staatlichen, sowie 

bei 41% (86) eine privaten und bei 8% (16) einen kirchlichen Träger auf. Die 

Größe der Fachhochschulen gemessen an den Studierendenzahlen im Sommer-

semester 2018 zeigte, dass die meisten Fachhochschulen mit 39% (81) Studie-

rende von 1001 bis 5000 hatten, gefolgt von 28% (58) mit einer Studierenden-

zahl von bis zu 1000 Studierenden und 23% (47) der FH‘s hatten 5001 bis 

10000 Studierende. 9% (19) der Hochschulen hatten 10001 bis 20000 Studie-
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rende und etwas unter 1% (2) eine Studierendenzahl von mehr als 20000 (Tab. 

3). 

Tab. 2: Häufigkeitsverteilung der FHs nach Bundesland

Bundesland Anzahl der FHs ehemalig 
Ostdeutsch

Anzahl der FHs ehemalig 
Westdeutsch

Berlin 25

Sachsen 11

Brandenburg 5

Thüringen 5

Sachsen-Anhalt 4

Mecklenburg-Vorpommern 3

Summe 53

Baden-Württemberg 37

Nordrhein-Westfalen 35

Bayern 26

Hessen 14

Niedersachsen 13

Hamburg 9

Rheinland-Pfalz 9

Schleswig-Holstein 6

Bremen 3

Saarland 2

Summe 154

Tab. 3: Häufigkeitsverteilung nach der Größe der FH

Studierendenzahl in Klassen Anzahl der FHs pro Klasse

Bis 1000 Studierende 58

1001 bis 5000 Studierende 81

5001 bis 10000 Studierende 47

10001 bis 20000 Studierende 19

Ab 20001 Studierende 2
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37% der Fachhochschulen befanden sich in einer großen Großstadt, das ent-

sprach 77 von 207 Fachhochschulen. In einer kleineren Großstadt befanden 

sich 28% (59), in einer größeren Mittelstadt 15% (31) und 13% (26) in einer 

kleineren Mittelstadt. Knapp vier (8) und knapp drei (6) Prozent befanden sich 

in  einer  größeren oder  kleineren  Kleinstadt  (Abb.1).  Beim Schwerpunkt  der 

Fachhochschulen wurden mit 41% der Fachhochschulen ein ingenieurwissen-

schaftlicher oder technischer Schwerpunkt ermittelt. Mit Abstand und gleichzei-

tig nahe bei einander liegend folgten die Schwerpunkte Geisteswissenschaften 

(18%), Gesundheits- und Sozialwissenschaften (17%) sowie Rechts- und Wirt-

schaftswissenschaften  (14%).  Am wenigsten  vertreten  unter  den Fachhoch-

schulen waren die Schwerpunkte Kunst- und Kunstwissenschaften (3%), Ma-

thematik und Naturwissenschaften (3%) sowie Agrar-, Forst- und Ernährungs-

wissenschaften mit Veterinärmedizin (2%) und Theologie (2%) (Abb.2). Ob ei-

ne gesundheitswissenschaftliche Fakultät in der jeweiligen Fachhochschule vor-

handen war, konnte bei weniger als der Hälfte (43%) ermittelt werden. Außer-

dem wurden 4% aller Fachhochschule als Fernhochschulen identifiziert.
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Die Webseiten der Fachhochschulen wurden durch den WAB-Score und den In-

formationsindex beschrieben. Beim WAB-Score konnten 5% (10) der 201 Fach-

hochschulen ein sehr gutes Ergebnis erzielen, also einen Koeffizienten zwischen 

0,0 und 0,25. Dabei waren die FHs mit einer Größe von 1001 bis 5000 Studie-

renden am häufigsten vertreten  (7 von 10). 15% (30) erlangten einen guten 

und 20% (40) einen befriedigenden WAB-Score. Größtenteils konnten FHs mit 

einer Größe von 5001 bis 10000 Studienerdenden einen guten WAB-Score er-

reichen (15 von 40). Insgesamt waren Fachhochschulen aller Größenklassen in 

der Kategorie guter WAB-Score vertreten. Mehr als die Hälfte aller Fachhoch-

schulen (61% entsprechen 121 FHs) erlangten einen ausreichenden bis unge-

nügenden WAB-Score und damit einen Koeffizienten der über 6.97 lag. Beson-

ders die kleinen Fachhochschulen bis 1000 Studierende hatten am häufigsten 

bei einem ausreichenden bis mangelhaften WAB-Score. Die am stärksten be-

setzte Kategorie des mangelhaften WAB-Score wurde dominiert von den klei-
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nen (bis 1000 Studierenden) und mittleren (1001 bis 5000 Studierenden) Fach-

hochschulen (Abb.3). 

Das Minimum von 0,00 konnten 6 Fachhochschulen erreichen. Das Maximum 

lag bei  682,3. Insgesamt hatten acht FHs einen WAB-Score im Bereich von 

100-200 Punkten erreicht und zwei Fachhochschulen einen Score von über 600. 

Der Median lag bei 10,1. Daraus ergab sich das 45% der Fachhochschulen ei-

nen WAB-Score von mangelhaft und ungenügend erreichen konnten. Im Mittel 

lag der WAB-Koeffizient bei 27,5 (Tab. 4). 
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Tab. 4: Deskriptive Statistik zum Informationsindex und WAB-Score

Informationsindex WAB-Score

N gültig 207 201

fehlend - 6

Mittelwert 14,036 27,4950

Median 17,000 10,0900

Standardabweichung 9,3602 70,09323

Minimum 0,00 0,00

Maximum 36,0 682,33

Die Auswertung des Informationsindexes ergab ein Minimum von 0 Punkten bei 

vier der 207 Fachhochschulen sowie ein Maximum von 36 Punkten bei einer FH. 

Der Median lag bei 17 Punkten und verdeutlichte, dass mehr als die Hälfte aller 

Fachhochschulen (65%) weniger als die Hälfte aller erreichbaren Punkte von 40 

erlangen konnten. Das Maximum zeigte ebenfalls an, dass keine Fachhochschu-

le alle erreichbaren Punkte bekommen konnte (Tab. 4).  Keine der Fachhoch-

schulen konnte das Prädikat „Sehr Gut“ erreichen und nur 1,4 % ein „Gut“, wo-

von die meisten FHs zwischen 10.001 und 20.000 Studierende hatten. 15,5% 

bekamen zwischen 24 und 31,5 Punkte und somit ein „Befriedigend“, was am 

häufigsten FHs mit einer Größe von über 5.000 Studierenden betraf. Die Kate-

gorien „Ausreichend“, „Mangelhaft“  und „Ungenügend“ wurden am stärksten 

von kleinen Hochschulen mit bis zu 5.000 Studierenden besetzt. Am meisten 

sind die kleinsten FHs bis 1.000 Studierende in der Kategorie „Ungenügend“ 

vertreten (Abb. 4). Am häufigsten (zehn von 207 FHs) wurde die Ausprägung 

von 18 Punkten in der Rubrik „Befriedigend“ erreicht. Innerhalb der 20,8% der 

Fachhochschulen, die ein „Mangelhaft“ beim Informationsindex erreichten, wur-

de am meisten (11 von 207) die Punktzahl von 17 besetzt. Die am stärksten 

mit 35,5% vertretene Kategorie „ungenügend“ zeigte die meisten Häufigkeiten 

bei den erreichbaren Punkten von zwei, drei und vier mit jeweils 19, 20 und 10 

Fachhochschulen, die diesen Index erhielten (Abb. 4). 

42



43

Abb. 4: Häufigkeitsverteilung des Informationsindex in Abhängigkeit  der Größe der FH



5.2 Explorative Datenanalyse

Die vorgelagerte Korrelationsanalyse zeigte für den Spearman Korrelationskoef-

fizienten signifikante Ergebnisse. Dabei wiesen drei Korrelationen einen starken 

Effekt nach Cohen (1992) auf. Es bestanden starke negative Zusammenhänge 

und   sowohl zwischen den Variablen Trägerschaft (in diesem Fall 1=staatlich, 

2=privat, 3=kirchlich kodiert) und Studierendenzahl (r= -0,639) als auch Trä-

gerschaft und Schwerpunkt (r= 0,543). Dies bedeutete je höher die Studieren-

denzahl je wahrscheinlicher handelte es sich um eine staatliche Fachhochschule 

und je eher eine kirchliche Trägerschaft vorlag, umso eher hatte diese einen 

geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt. Der starke positive Zusammenhang (r= 

0,617) zwischen Studierendenzahl und Informationsindex betonte, je höher die 

Studienentenzahl der Fachhochschule war, umso höher war auch der Index. Ei-

nen Zusammenhang mittlerer Stärke zeigten im Besonderen die Variablen Stu-

dierendenzahl  und  WAB-Score.  Der  negative  Korrelationskoeffizient  von  r=-

0,308 zeigte, dass mit  steigender Studierendenzahl der WAB-Score abnahm, 

das heißt je mehr Studierende eine Fachhochschule hatte, umso besser (niedri-

ger) war der WAB-Score. Einen etwas höheren, aber ebenfalls mittelstarken ne-

gativen  Zusammenhang  zeigten  die  Variablen  Informationsindex  und  WAB-

Score. Der Spearman Korrelationskoeffizient lag hier bei r=-0,436 und machte 

deutlich, dass mit steigendem Index der WAB-Score sank. Dementsprechend 

hatte eine Fachhochschule mit einer guten Informationsindex auch einen guten 

WAB-Score. 

5.2.1 Ausreißeranalyse und Prüfung der Voraussetzungen für die Clusteranalyse 

Zur Prüfung des Datensatzes auf Ausreißer in der Variable WAB-Score ergab die 

SPSS interne Berechnung, dass sechs Fachhochschulen als Ausreißer identifi-

ziert werden konnten. Bei der Sichtung der Gründe für die Anomalie, welche 

bei der SPSS Berechnung mit ausgegeben werden kann, wurde deutlich, dass 

es sich um die Fälle mit den höchsten Variablenwerten handelte. Der WAB-
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Score dieser Fälle befand sich im Bereich von 682,33 bis 167,07 und damit am 

weitesten entfernt von der Bestmarke von 0,00 und unterstrich die Ausreißer-

stellung (Tab. 5). Die weitere Analyse der Fälle dieser Variable zeigte zusätzlich, 

dass es mehr als diese sechs identifizierten Fällt gab, die weit über der Best-

marke lagen. So wurde für die weitere Berechnung der Clusteranalyse diejeni-

gen Fälle ebenfalls ausgeschlossen, die einen WAB-Koeffizienten über 100 hat-

ten. Auch unter Einbeziehung der Prämisse, dass ein WAB-Score ab 41,54 be-

reits  als  ungenügend galt.  Somit  wurden weitere vier  Fälle  ausgeschlossen, 

weshalb insgesamt 191 Fälle in die Two-Step-Clusteranalyse eingingen. 

Tab. 5: Ausreißerfälle der Variable WAB-Score

Fall Grundvariable Variablenbe-
einflussung

Variablenwert Normwert 
der Variable

15 WAB 1.000 682,33 27,4950

8 WAB 1.000 602,96 27,4950

11 WAB 1.000 192,69 27,4950

5 WAB 1.000 189,72 27,4950

14 WAB 1.000 187,06 27,4950

12 WAB 1.000 167,07 27,4950

Zur Prüfung der Voraussetzung der Normalverteilung für die stetigen Variablen 

wurde der Kolmogorov-Smirnov-Tests verwendet. Dieser zeigt bei den drei me-

trischen Variablen WAB-Score, Informationsindex und Studierendenzahl ein sta-

tistisch  signifikantes  Ergebnis,  wodurch  die  Normalverteilungsannahme nicht 

bestätigt werden konnte (Tab.6). Die kategorial dichotomen Variablen „Vorhan-

densein einer sozialwissenschaftlichen Fakultät“ und „Fernhochschule“ konnten 

grundsätzlich nicht einer Normalverteilungsannahme unterzogen werden. Wei-

terhin unterstreichen die Histogramme mit der Normalverteilungskurve die Ver-

werfung der Annahme der Normalverteilung bei den metrischen Variablen (Abb. 

5-7).
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Tab. 6: Ergebnisse des K-S-Tests auf Normalverteilung 

Variable Statistika dfa Signifikanza Statistika

Bundesland 0,199 207 0,000 0,898

Stadt- und 

Gemeindetyp

0,235 207 0,000 0,838

Trägerschaft der 

Fachhochschule

0,323 207 0,000 0,739

Studierendenzahl 0,203 207 0,000 0,722

Schwerpunkt der 

Fachhochschule

0,285 207 0,000 0,843

WAB-Score 0,347 201 0,000 0,335

Informationsindex 0,157 207 0,000 0,915

a Signifikanzkorrektur nach Lilliefors
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Abb. 5: Histogramm mit Normalverteilungskurve der Variable WAB-Score
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Abb. 7: Histogramm mit Normalverteilungskurve der Variable Studierendenzahl

Abb. 6: Histogramm mit Normalverteilungskurve der Variable Informationsindex



Die Prüfung auf multinominale Verteilung der kategorialen Variablen mit mehr 

als zwei Ausprägungen wurde über den nichtparametrischen Chi-Quadrat Test 

vorgenommen. Dies betraf die Variablen Trägerschaft, Schwerpunkt, Bundes-

land und Stadt- und Gemeindetyp. Der Test zeigte für alle Variablen ein signifi-

kantes Ergebnis bei p=0,05 (Tab. 7). Somit waren die Variablen nicht multino-

minal verteilt. Auch die Q-Q-Diagramme der kategorialen Variablen Bundesland, 

Stadt-  und Gemeindetyp, Trägerschaft  und Schwerpunkt der Fachhochschule 

bestätigten die Verwerfung der Normalverteilungsannahme, da die Daten als 

Punktwolke nicht zufällig und eng an der Geraden verteilt waren (Abb. 8-11).

Tab. 7: Ergebnisse des Chi-Quadrat Tests auf Multinominalverteilung der kategorialen 

Variablen

Variable
Trägerschaft der 

Fachhochschule

Schwerpunkt der 

Fachhochschule
Bundesland

Stadt- und 

Gemeindetyp

Chi-Quadrat 63,681a 200,614b 153,743c 16,101d

df 2 7 15 5

Asymptotische 
Signifikanz

0,000 0,000 0,000 0,000

a Bei 0 Zellen (0,0%) werden weniger als 5 Häufigkeiten erwartet. Die kleinste erwartete Zellenhäufigkeit 

ist 69,0.
b Bei 0 Zellen (0,0%) werden weniger als 5 Häufigkeiten erwartet. Die kleinste erwartete Zellenhäufigkeit 

ist 25,9.
c Bei 0 Zellen (0,0%) werden weniger als 5 Häufigkeiten erwartet. Die kleinste erwartete Zellenhäufigkeit 

ist 12,9.
d Bei 0 Zellen (0,0%) werden weniger als 5 Häufigkeiten erwartet. Die kleinste erwartete Zellenhäufigkeit 

ist 34,5.
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Abb. 8: Q-Q-Diagramm der Variable Bundesland zur Prüfung auf Multinominalverteilung

Abb. 9: Q-Q-Diagramm der Variable Stadt- und Gemeindetyp zur Prüfung auf 

Multinominalverteilung



Eine weitere Voraussetzung der Clusteranalyse war die Prüfung der Unabhän-

gigkeit der stetigen Variablen. Der Signifikanz-Test für die Korrelation nach Spe-

arman zeigte für alle Variablen einen signifikanten Zusammenhang. Das ange-

gebene Signifikanzniveau von p=0,00 verdeutlichte, dass mit dieser Irrtums-

wahrscheinlichkeit die H0-Hypothese (es besteht kein Zusammenhang) abge-
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Abb. 10: Q-Q-Diagramm der Variable Trägerschaft zur Prüfung auf Multinaomianlverteilung

Abb. 11: Q-Q-Diagramm der Variable Schwerpunkt zur Prüfung auf Multinominalvertielung



lehnt und die Alternativhypothese H1 (es besteht ein gerichteter Zusammen-

hang) angenommen werden musste (Tab. 8). In diesem Fall wurde der Spear-

man Korrelationskoeffizient berechnet, da die metrischen Variablen keiner Nor-

malverteilung unterlagen. 

Tab. 8: Ergebnisse der Berechnung des Spearman Korrelationskoeffizienten der 

stetigen Variablen

Studierenden-
zahl

WAB-
Score

Informations-
index

Sperman-
Rho

Studierenden-

zahl

Korrelations-

koeffizient

1.000 0,308** 0,017*

Sig. (1-seitig) 000 000

N 207 201 207

WAB-Score Korrelations-

koeffizient

-0,308** 1.000 -0,463**

Sig. (1-seitig) 0,000 0,000

N 201 201 201

Informations-

index

Korrelations-

koeffizient

0,517** -0,463** 1.000

Sig. (1-seitig) 0,000 0,000

N 207 201 207

**Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (einseitig)

Zur Überprüfung der Unabhängigkeit zwischen den kategorialen Variablen wur-

de der Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest angewandt. Dieser ergab für acht der 

15 Kombinationen der sechs Variablen ein signifikantes Ergebnis bei einem Si-

gnifikanzniveau von p=0,05, womit die Alternativhypothese H1 (es besteht ein 

Zusammenhang zwischen diesen Variablen) angenommen und die Nullhypothe-

se H0 (es besteht kein Beziehung) verworfen wurde. Allerdings musste berück-

sichtigt werden, dass die Erwartungswerte für den asymptotischen Test bei fast 

allen der signifikanten Ergebnisse bei 50% und mehr lagen. Aus rechentechni-

schen Ressourcen heraus, in diesem Fall reichte die Speicherkapazität für SPSS 

nicht aus, um diese zeitaufwändige Berechnung durchzuführen, war es leider 
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nicht möglich bei all diesen Ergebnissen den Fisher‘s Exact Test anzuwenden 

(Janssen & Latz,  2005, S.736f).  So konnte lediglich zwischen den Variablen 

Fernhochschule und Träger  sowie Vorhandensein einer  sozialwissenschaftlich 

Fakultät und Schwerpunkt der Fachhochschule mithilfe des Fisher‘s Exact Test 

die Signifikanz des Ergebnisses und damit die Annahme der H1 Hypothese (es 

best eine Beziehung zwischen den Variablen) bestätigt werden. Zwischen den 

Variablen Trägerschaft und Vorhandensein einer sozialwissenschaftlichen Fakul-

tät wurde als einziges Ergebnis die Signifikanz mit 0,000 und keiner einzigen 

Zelle, die eine erwartete Häufigkeit kleiner fünf hatte, angegeben (Tab 9). 

Tab. 9: Ergebnisse Chi Quadrat-Test auf Unabhängigkeit

Stadttyp Träger Schwerpunkt Sozialwissen-
schaftliche 

Fakultät

Fern HS

Bundesland

X2 156,071 41,074 133,181 20,582 21,851

Signifikanz 0,000 0,086 0,033 0,151 0,112

Fisher‘s Exact - - - 0,134 0,198

Häufigkeit< 5 88,5% 72,9% 90,6% 53,1% 68,8%

Stadttyp

X2 57,835 109,976 5,355 3,110

Signifikanz 0,000 0,000 0,374 0,682

Fisher‘s Exact - - 0,394 0,815

Häufigkeit< 5 50% 75% 33,3% 50%

Träger

X2 198,787 15,872 11,708

Signifikanz 0,000 0,000 0,003

Fisher‘s Exact - 0,002

Häufigkeit< 5 62,5% 0% 50%
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Fortsetzung Tab. 9

Stadttyp Träger Schwerpunkt Sozialwissen-
schaftliche 

Fakultät

Fern HS

Schwerpunkt

X2 75,898 8,341

Signifikanz 0,000 0,259

Fisher‘s Exact 0,000 0,287

Häufigkeit< 5 50% 62,5%

Sozialwissenschaftliche Fakultät

X2 0,191

Signifikanz 0,662

Fisher‘s Exact 0,725

Häufigkeit< 5 50%

Für die Prüfung der Voraussetzungen für die Two-Step-Clusteranalyse verdeut-

licht dieses Ergebnis, dass etwa die Hälfte der kategorialen Variablen unabhän-

gig von einander waren. Die Prüfung der Unabhängigkeit zwischen den stetigen 

und den kategorialen Variablen wurde mithilfe des t-Tests ermittelt. Hierbei er-

gab der t-Test, je nachdem ob gleiche oder ungleiche Varianzen zwischen den 

Variablen vorlagen, bei 11 der 18 Kombinationen der Variablen ein signifikantes 

Ergebnis bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% (Tab. 10). Somit musste 

die H0-Hypothese, dass es keine Unterscheide zwischen den Mittelwerten gab, 

verworfen werden und die  Alternativhypothese H1 (ein  Unterschied besteht) 

wurde angenommen. Für die Prüfung der Voraussetzungen für die Durchfüh-

rung einer Two-Step-Clusteranalyse bedeutet das, dass die Mehrheit (11) der 

stetigen und kategorialen Variablen unabhängig voneinander waren. 
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Tab. 10: Ergebnisse t-Test auf Unabhängigkeit

Studierendenzahl WAB-Koeffizient Informationsindex

Bundesland

T Wert 2,149 0,637 2,048

Signifikanz 0,033 0,525 0,042

Varianz gleich gleich gleich

Stadt- und Gemeindetyp

T Wert 1,085 -0,102 1,340

Signifikanz 0,279 0,919 0,182

Varianz gleich gleich gleich

Schwerpunkt

T Wert 5,356 -2,288 8,525

Signifikanz 0,000 0,024 0,000

Varianz nicht gleich nicht gleich nicht gleich

Sozialwissenschaftliche Fakultät

T Wert -3,793 0,934 -4,661

Signifikanz 0,000 0,352 0,000

Varianz nicht gleich gleich gleich

Trägerschaft

T Wert -6,552 3,283 -16,256

Signifikanz 0,000 0,001 0,000

Varianz nicht gleich nicht gleich nicht gleich

Fernhochschule

T Wert -0,295 -1,214 4,541

Signifikanz 0,768 0,226 0,002

Varianz gleich gleich nicht gleich

Somit kann zur Erfüllung der Vorraussetzungen für die Two-Step-Clusteranalyse 

zusammengefasst werden, dass die metrischen Variablen keiner Normalvertei-

lung unterlagen sowie die kategorialen Variablen keiner Multinominalverteilung. 

Diese Annahme konnte demnach nicht erfüllt werden. Die Unabhängigkeit der 

Variablen konnte nur teilweise erfüllt werden. So zeigte zunächst der Signifi-
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kanztest für den Spearman Korrelationskoeffizienten, dass ein Zusammenhang 

und damit eine Abhängigkeit der metrischen Variablen bestand. Für die katego-

rialen Variablen untereinander waren nur die Hälfte aller Variablenkombinatio-

nen unabhängig und für die metrischen und kategorialen Variablen waren mehr 

als die Hälfte der Variablen unabhängig voneinander, somit konnte diese An-

nahme nur teilweise erfüllt werden. Allerdings muss hinsichtlich der Tests auf 

Unabhängigkeit und Normalverteilung berücksichtigt werden, dass bei großen 

Fallzahlen diese Tests eher zur Annahme der H0 Hypothese führen, sodass bei 

größeren Fallzahlen weniger sinnvolle Ergebnisse produziert werden. Außerdem 

wurde von SPSS Inc. aus Untersuchungen berichtet, dass die Two-Step-Cluster-

analyse ein robustes Verfahren sei, womit bei Verletzung der Annahmen den-

noch  brauchbare  Ergebnisse  reproduziert  werden  können  (Janssen  &  Latz,

2005, S. 458). 

5.2.2 Two-Step-Clusteranalyse

Zunächst wurde die Two-Step-Clusteranalyse mittels automatischer Clusterbil-

dung durchgeführt. Hierbei wurde deutlich, dass SPSS eine Clusterlösung mit 

vier Clustern als die „beste“ Lösung identifizierte und mit dieser die Analyse 

fortsetzte. Allerdings zeigte bereits die Tabelle „Automatische Clusterbildung“, 

die SPSS ausgab, dass das größte Verhältnis der Distanzmaße bei einer Vier-

Clusterlösung mit 1,793 lag und die kleinste BIC Änderung bei einer Drei-Clus-

terlösung mit 0,253. Im Allgemeinen gilt je kleiner das BIC nach Schwarz (in 

diesem Fall  das  gewählte  Informationskriterium als  Anfangsschätzer)  und je 

größer die Verhältnismaße desto besser das Modell (Schendera, 2010, S.106f). 

In diesem Fall lag das kleinste BIC und das größte Verhältnismaß nicht bei ein 

und dem selben Cluster, sondern bei verschiedenen, weshalb beide Clusterlö-

sungen betrachtet wurden, auch wenn SPSS die Vier-Clusterlösung hier vorge-

schlagen hatte (Tab. 11).
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Tab. 11: Ergebnisse der automatischen Clusterbildung nach SPSS

Anzahl 
der 
Cluster

Bayer-
Kriterium nach 
Schwarz (BIC)

BIC-Änderunga Verhältnis der 
BIC-Änderungb

Verhältnis der 
Distanzmaßec

1 2989,918

2 2688,053 -301,865 1,000 1,903

3 2611,638 -76,416 0,253 1,020

4 2540,203 -71,434 0,237 1,793

5 2576,993 36,790 -0,122 1,091

6 2625,117 48,124 -0,159 1,274

7 2700,132 75,015 -0,249 1,104

8 2784,423 84,290 -0,279 1,355

9 2892,021 107,599 -0,356 1,067

10 3003,753 111,732 -0,370 1,099

11 3121,041 117,288 -0,389 1,027

12 3239,808 118,766 -0,393 1,250

13 3369,500 129,693 -0,430 1,030

14 3500,466 130,966 -0,434 1,031

15 3632,719 132,253 -0,438 1,089
a Die Änderungen wurden von der vorherigen Anzahl an Clustern in der Tabelle übernommen
b Die Änderungsquoten sind relativ zu der Änderung an den beiden Cluster-Lösungen
c Die Quoten für die Distanzmaße beruhen auf der aktuellen Anzahl der Cluster im Vergleich zur vorheri-

gen Anzahl der Cluster

In der weiteren Analyse der ausgegebenen Cluster zeigte sich, dass die Anzahl 

der Fälle in jedem Cluster sehr unterschiedlich von 27 (Cluster 2) bis 77 (Clus-

ter 1) Fällen pro Cluster waren. Die Untersuchung der weiteren Variablen zur 

Beschreibung der einzelnen Cluster zeigte außerdem eine schwierige inhaltliche 

Trennschärfe der Cluster, da die Variablen wenig eindeutig von den jeweiligen 

Clustern zu trennen waren und eine inhaltliche Interpretation damit erschwerte. 

Deshalb wurde eine erneute Clusteranalyse mit der Annahme einer festgelegten 

Clusteranzahl von drei auf Grundlage der kleinsten BIC Änderung bei dieser 

Clusterlösung durchgeführt. Das Ergebnis zeigte eine inhaltlich deutlich besser 

abgrenzbare Beschreibung der Cluster als bei der Vier-Clusterlösung. Allerdings 
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waren die Verteilung der Clusterstärke mit der Besetzung der Fälle pro Cluster 

nach wie vor sehr unterschiedlich mit 33 (Cluster 3 „Vorreiter“), 62 (Cluster 2 

„Zurückhaltende“) und 96 (Cluster 1 „Nachzügler“) Fällen pro Cluster. Um eine 

noch bessere Verteilung der Clusterstärke zu erlangen, wurden nun die Varia-

blen, die in die Clusteranalyse eingingen, verändert. So wurden für die Varia-

blen Bundesland und Schwerpunkt der Fachhochschule die dichotomisierten Va-

riablen einbezogen, um die Abgrenzung innerhalb der Cluster und die Interpre-

tation zu erleichtern. Die nun errechnete Clusteranalyse zeigt eine gleichmäßi-

gere Verteilung der Clusterstärke mit 66, 71, 54 Fällen pro Cluster und eine in-

haltlich  sehr  gute Trennschärfe  der  Variablen innerhalb der  Cluster  und der 

Cluster untereinander. Die Clusterqualität für die Clusterlösung wurde von SPSS 

mittels dem Silhouettenmaß für Kohäsion und Separation angegeben. Mit 0,4 

lag für diese Lösung ein mittelmäßiger Hinweis für die Clusterstrukturen vor, 

d.h. die Fälle lagen mittelmäßig stark in den Clusterzentren der eigenen Cluster. 

Ein Silhouettenkoeffizient von -1 würde bedeuten, dass alle Fälle komplett in 

den Clusterzentren anderer Cluster lägen, ein Koeffizient von 1 würde aussa-

gen, dass die Fälle komplett in den Clusterzentren der eigenen Cluster liegen 

und eine Silhouettenkoeffizient von 0 würde besagen, dass die Fälle im Durch-

schnitt gleich weit von den Zentren der eigenen als auch der anderen Cluster 

lägen (IBM Knowledge Center II). Die drei so entstandenen Cluster Nachzügler 

(Cluster 1), Zurückhaltenden (Cluster 2) und Vorreiter (Cluster 3) ließen sich in 

erster Linie nach der Trägerschaft der Hochschule differenzieren (Abb. 12). 

Deutlich war die Abgrenzung auch bei dem Strukturmerkmal des Stadt- und 

Gemeindetyps. Cluster eins und drei bestanden ausschließlich aus Fachhoch-

schulen, die in einer Großstadt lagen, während Cluster zwei mit über der Hälfte 

der FHs auch den Kleinstadttyp vertrat (Abb. 13). Beim Schwerpunkt der Fach-

hochschule grenzte sich deutlich Cluster Nummer drei ab, da hier nur Fach-

hochschulen mit einem MINT-Schwerpunkt vertreten waren. Während in Cluster 

eins fast dreiviertel einen Geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt hatten (Abb. 
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14). Die Verteilung nach ehemals ost- und westdeutschen Bundesländern zeigte 

auch hier, dass Cluster drei mit ausschließlich ehemaligen westdeutschen Bun-

desländern besetzt gewesen ist (Abb. 15). 

Abb. 12: Verteilung der Variable Trägerschaft innerhalb der Cluster (in Prozent)
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Abb. 13: Verteilung der Variable Groß- oder Kleinstadt innerhalb der Cluster (in Prozent)
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Abb. 15: Verteilung der Variable ehemaligen Ost- /West-Bundesländern innerhalb der 

Cluster (in Prozent)

Abb. 14: Verteilung der Variable Schwerpunktes der Fachhochschulen innerhalb der 

Cluster (in Prozent)



Die gute Abgrenzung der einzelnen Cluster voneinander wurde auch innerhalb 

der metrischen Variablen Studierendenzahl, WAB-Score und Informationsindex 

deutlich (Abb. 16 bis18). Beim Informationsindex als auch der Studierendenzahl 

lagen die Mittelwerte der Cluster sehr weit auseinander, sodass sich auch die 

95%igen Konfidenzintervalle nicht überschnitten. Die Studierendenzahl im ers-

ten und zweiten Cluster lag dabei unter dem Gesamtmittelwert der Variable 

Studienerdzahl (Abb. 16). Beim Informationsindex lagen wiederum Cluster zwei 

und drei über dem Mittelwert der Variable (Abb. 17). Beim WAB-Score lagen die 

Mittelwerte der Cluster ebenfalls weit auseinander, allerdings überschnitten sich 

die Konfidenzintervalle von Cluster eins und zwei. Dabei lag Cluster eins deut-

lich über dem Gesamtmittelwert. Während Cluster zwei fast dem Mittelwert an-

sprach, lag Cluster drei deutlich unter dem Gesamtmittelwert der Variable WAB-

Score (Abb. 18). 
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Abb. 16: Mittelwerte der Variable Studierendenzahl innerhalb der Cluster
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Abb. 18: Mittelwerte der Variable WAB-Score innerhalb der Cluster

Abb. 17: Mittelwerte der Variable Informationsindex innerhalb der Cluster



Die drei aus der Clusteranalyse ermittelten Typen von Fachhochschulen ließen 

sich dabei wie folg unterscheiden.

Vorreiter (Cluster 3)

Dieses Cluster bestand aus 54 Fällen und vereinte ausschließlich Fachhochschu-

len  mit  einer  staatlichen Trägerschaft.  Der  Informationsindex lag  in  diesem 

Cluster im Mittel bei 22 Punkten (SD=5), während der WAB-Score im Mittel bei 

7,2  (SD=7,01)  lag.  Die  Studierendenzahl  hatte  einen  Mittelwert  von  8323 

(SD=5460) Studierenden.  Der  Schwerpunkt  der  Fachhochschulen lag mit  54 

von 54 Fällen bei MINT sowie alle Fachhochschulen dieses Clusters in einem 

ehemaligen westdeutschen Bundesland und in einer Großstadt lagen. Auch wa-

ren alle Fachhochschulen dieses Clusters keine Fernhochschulen und etwa die 

Hälfte (25) hatten keine sozialwissenschaftliche Fakultät.

Die Wichtigkeit der stetigen Variablen bei der Bildung des Clusters war für alle 

drei Variablen (Informationsindex, WAB-Score und Studierendenzahl) gegeben. 

Die Signifikanzschwelle des t-Wertes aller drei Variablen wurden überschritten, 

somit trugen alle drei Variablen zur Herleitung des Clusters bei. Die positive 

Überschreitung  der  Variable  Informationsindex  und  Studierendenzahl  zeigte, 

dass diese Variablen Werte innerhalb des Clusters annahmen, die über dem 

durchschnittlichen Wert lagen. Beim WAB-Score wurden eher Werte unterhalb 

des Durchschnitts angenommen (Abb. 19). Bei den kategorialen Variablen in 

der Analyse überschritten vier der sechs Variablen das Chi2-Wichtigkeitsmaß. 

Die Variablen Träger der Fachhochschule, Schwerpunkt der FH, Bundesland und 

Stadt- und Gemeindetyp lagen über dem kritischen Wert womit davon ausge-

gangen  werden  konnte,  dass  die  erwarteten  Häufigkeiten  in  den  einzelnen 

Clustern sich von den Gesamtdaten statistisch signifikant unterschieden (Abb. 

20). 
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Abb. 19: Bedeutung der stetigen Variablen im Cluster Vorreiter

Abb. 20: Bedeutung der kategorialen Variablen im Cluster Vorreiter



Nachzügler (Cluster 1)

Die 66 Fachhochschulen dieses Clusters hatten ausschließlich einen privaten 

Träger. Im Mittel konnten FHs dieses Clusters beim Informationsindex 5 Punkte 

(SD=6) und beim WAB-Score 22,4 (SD=18,1) erreichen. Die Studierendenzahl 

erreichte im Mittel  1425 (SD=1954).  Der  Schwerpunkt  der  Fachhochschulen 

dieses Clusters lag bei der Mehrheit (46 von 66) auf einer geisteswissenschaftli-

chen Fachrichtung. Alle Fachhochschulen lagen in einer Großstadt. In diesem 

Cluster waren alle Fernhochschulen vereint, dies betraf sechs der 66 FHs, alle 

anderen waren keine Fernhochschulen. Mehr als die Hälfte (47 von 66) der FHs 

hatte keine sozialwissenschaftliche Fakultät und ein Drittel (23 von 66) lag in ei-

nem ehemaligen ostdeutschen Bundesland. 

Auch in diesem Cluster trugen alle stetigen Variablen zur Herleitung des Clus-

ters bei, da der kritische t-Wert für alle Variablen überschritten wurde (Abb. 

21). Sowohl der Informationsindex als auch die Studierendenzahl lag unter dem 

Durchschnitt, während der WAB-Score über dem Durchschnitt lag. Bei den ka-

tegorialen Variablen  konnten Trägerschaft,  Schwerpunkt,  Stadttyp und Fern-

hochschule den kritischen Wert des Wichtigkeitsmaßes Chi-Quadrat überschrei-

ten, während die erwarteten Häufigkeiten der anderen Variablen wie Vorhan-

densein einer sozialwissenschaftlichen Fakultät und Bundesland in diesem Clus-

ter nicht statistisch signifikant von denen der Grundgesamtheit unterschieden 

werden konnten (Abb. 22). 
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Abb. 21: Bedeutung der stetigen variablen im Cluster Nachzügler

Abb. 22: Bedeutung der kategorialen Variablen im Cluster Nachzügler



Zurückhaltende (Cluster2)

Dieses Cluster enthielt alle Fachhochschulen mit einer kirchlichen Trägerschaft 

des Datensatzes, in diesem Fall 15. Darüber hinaus bestand dieses Cluster aus 

weiteren 11 privaten und 45 staatlichen Fachhochschulen. Die Mittelwerte der 

Variablen  Informationsindex und WAB-Score  lagen bei  17 (SD=8)  und 16,3 

(SD=21,4). Während im Mittel die Studierendenzahl der FHs in diesem Cluster 

bei 3358 (SD=3135) lag. Alle in einer Kleinstadt liegenden Fachhochschulen 

vereinten sich in diesem Cluster, dies betraf 39 FHs, während die anderen 32 

FHs dieses Clusters in einer Großstadt lagen. Weiterhin setzt sich dieses Cluster 

aus FHs zusammen bei denen ein Drittel (28) in einem ehemaligen ostdeut-

schen Bundesland lagen und zwei Drittel (43) in einem ehemaligen Westdeut-

schen Bundesland. Dieses Cluster enthielt keine Fernhochschulen. Bei dem Vor-

handensein einer Sozialwissenschaftlichen Fakultät und dem Schwerpunkt der 

Fachhochschule teilten sich die Zahlen fast hälftig auf. Mit jeweils 36 Fachhoch-

schulen,  die  eine  sozialwissenschaftliche  Fakultät  und  einen  geisteswissen-

schaftlichen Schwerpunkt hatten und je 35, die keine entsprechende Fakultät 

und einen MINT-Schwerpunkt hatten. Zur Herleitung des Clusters konnte hier 

lediglich die stetige Variable Informationsindex beitragen und den kritischen Si-

gnifikanzwert positiv überschreiten (Abb. 23). Beim Wichtigkeitsmaß der kate-

gorialen Variablen waren der Stadt- und Gemeindetyp sowie die Trägerschaft 

die Variablen mit dem Wichtigkeitsmaß über dem kritischen Wert (Abb. 24). 
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Abb. 23: Bedeutung der stetigen variablen im Cluster Zurückhaltende

Abb. 24: Bedeutung der kategorialen Variablen im Cluster Zurückhaltende



5.2.3 Cluster und Informationsindex

Im Zusammenhang der Cluster mit den erhobenen Aspekten der Checkliste, 

speziell dem Auffinden der Informationen, zeigte sich, dass bei fast allen Hoch-

schulen der drei Cluster eine Suchfunktion auf der Homepage vorhanden war. 

Lediglich im Cluster der Nachzügler gab es 10 von 66 Hochschulen die keine 

Suchfunktion hatten. Genutzt werden musste diese bei 45 und bei zwei hatte 

die Suche auch Erfolg. Bei den zurückhaltenden FHs waren es 69 von 71, die 

eine Suchfunktion hatten und bei 19 musste diese eingesetzt werden und führ-

te bei sieben zum Erfolg. Bei den FHs im Vorreiter-Cluster waren es 53 von 54 

Homepages, die eine Suchfunktion hatten, wovon bei fünf diese genutzt wer-

den musste und auch zum Erfolg führte. Unter dem Menüpunkt Studium/Studi-

eninteressierte konnten in den meisten Fällen die gewünschten Informationen 

gefunden werden, zumindest im Cluster der Zurückhaltenden (31) und Vorreiter 

(38). Bei den privaten FHs konnte unter keiner der zur Auswahl stehenden Me-

nüpunkte die Informationen gefunden werden. In diese Cluster wurden auch 

bei fast allen Fachhochschulen (56/66) drei oder mehr Versuche benötigt, um 

die Information zu finden, dann konnte sie aber in drei oder weniger Klicks er-

reicht werden (55/65) (Tab. 12).
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Tab. 12: Ergebnisse des Checklist-Abschnitts "Auffinden der Informationen" innerhalb der 

einzelnen Cluster (Anzahl)

Cluster 
Nachzügler

Cluster
Zurückhaltende

Cluster 
Vorreiter Gesamt

Vorhandensein 
einer 
Suchfunktion

nein 10 2 1 13

ja 56 69 52 178

gesamt 66 71 54 191

Homepage hat 
Informationen 
zu 
Barrierefreiheit

nein 66 71 50 187

ja 0 0 4 4

gesamt 66 71 54 191

Homepage hat 
mehr als fünf 
Menüpunkte

nein 31 33 30 94

ja 35 38 24 97

gesamt 66 71 54 191

Infos unter 
Menüpunkt 
Studien-
interessierte

nein 57 25 6 88

ja 0 9 7 16

gesamt 57 34 13 104

Infos unter 
Menüpunkt 
Studium/Studier
ende

nein 57 25 5 87

ja 6 31 38 75

gesamt 63 56 43 162

Infos unter 
Menüpunkt 
Beratung/Servic
e

nein 57 25 5 87

ja 3 7 4 14

gesamt 60 32 9 101

Drei oder mehr 
Versuche zum 
Finden der Infos

nein 10 47 42 99

ja 56 24 12 92

gesamt 66 71 54 191

Drei oder mehr 
Klicks zum 
Finden der Infos

nein 55 22 11 88

ja 11 49 43 103

gesamt 66 71 54 191

Musste 
Suchfunktion 
genutzt werden

nein 11 51 49 111

ja 45 19 5 69

gesamt 56 70 54 180

Hatte Suche 
Erfolg 

nein 43 12 1 56

ja 2 7 5 14

gesamt 45 19 6 70
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Im Cluster der Nachzügler konnten am wenigsten der gesuchten Informationen 

auf den Webseiten der Hochschulen gefunden werden. Bei sieben der 66 Hoch-

schulen konnten zum Thema bauliche Barrierefreiheit und Studium Informatio-

nen gefunden werden. In allen anderen Bereichen konnte bei fast allen FHs des 

Clusters  keine  Informationen  gefunden  werden.  Im  Cluster  der  Nachzügler 

konnten die meisten Informationen (jeweils 29 von 71 Hochschulen) zu den 

Themenbereichen Studium und Nachteilsausgleich gefunden werden. In allen 

anderen Themenbereichen konnten bei mehr als Dreiviertel aller Fachhochschu-

len  der  Zurückhaltenden  keine  Informationen  gefunden  werden.  Unter  den 

staatlichen FHs waren die Themenbereiche Studium, bauliche Barrierefreiheit 

und Nachteilsausgleich bei mehr als der Hälfte der FHs zu finden. Wenig Infor-

mationen wurden über alle Cluster verteilt in den Themenbereichen Finanzie-

rung, Wohnen, Hilfsmittel, Beurlaubung und individuelle Stundenplanung/Teil-

zeitstudium zur Verfügung gestellt. Bei den Fachhochschulen im Cluster Nach-

zügler wird bei den meisten Hochschulen keine Ansprechperson auf der Websi-

te genannt (54 von 66) und somit können auch keine weiteren Informationen 

zu dem Thema gefunden werden. Ein Formular zu Kontaktaufnahme wird bei 

vier der 54 Hochschulen angeboten. Im Cluster Nachzügler wurde bei Zweidrit-

tel der FHs ein Ansprechpartner genannt (56/71). So wurde auch mit der tele-

fonischen und E-mail-Erreichbarkeit sowie der Angabe eines Büros verfahren 

(53,  55,  43 von 71).  Exakte  Sprechzeiten sowie  die  Aufforderung zur  Kon-

taktaufnahme fanden sich bei 25 und 34 der 71 Hochschulen. Im Cluster Vor-

reiter hatten fast alle Hochschulen einen Ansprechpartner benannt, die Telefon-

nummer sowie die E-Mail angegeben haben (53, 52, 51 von 54). Mehr als die 

Hälfte der FHs nannten weiterführend die Sprechzeiten sowie die Aufforderung 

zur Terminabsprache (29 und 32 von 54) (Tab. 13). 
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Tab. 13: Ergebnisse des Checklist-Abschnitts "Inhalt der Informationen" innerhalb der einzelnen 

Cluster

Cluster 
Nachzügler

Anzahl

Cluster 
Zurückhaltende

Anzahl

Cluster 
Vorreiter
Anzahl

Gesamt
Anzahl

Infos zum Thema 
Bewerbung

nein 54 57 28 149

ja 2 14 26 42

gesamt 66 71 54 191

Infos zum Thema 
Studium

nein 59 42 17 118

ja 7 29 37 73

gesamt 66 71 54 191

Infos zum Thema 
Finanzierung

nein 64 63 33 160

ja 2 8 21 31

gesamt 66 71 54 191

Infos zum Thema 
Wohnen

nein 64 64 40 168

ja 2 7 14 23

gesamt 66 71 54 191

Infos zum Thema 
bauliche 
Barrierefreiheit

nein 59 50 25 134

ja 7 21 29 57

gesamt 66 71 54 191

Infos zum 
Nachteils-
ausgleich

nein 57 42 15 114

ja 9 29 39 77

gesamt 66 71 54 191

Infos zu 
Hilfsmitteln

nein 63 61 36 160

ja 3 10 18 31

gesamt 66 71 54 191

Infos zum 
Härtefallantrag

nein 65 58 32 155

ja 1 13 22 36

gesamt 66 71 54 191

Infos zur 
Beurlaubung

nein 65 67 48 180

ja 1 4 6 11
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Fortsetzung Tab. 13

Cluster 
Nachzügler

Anzahl

Cluster 
Zurückhaltende

Anzahl

Cluster 
Vorreiter
Anzahl

Gesamt
Anzahl

gesamt 66 71 54 191

Infos zur 
individuellen 
Studienplanung/
Teilzeitstudium

nein 66 66 46 178

ja 0 5 8 13

gesamt 66 71 54 191

Wird 
Ansprechperson 
genannt

nein 54 15 1 70

ja 12 56 53 121

gesamt 66 71 54 191

Ansprechperson 
telefonisch 
erreichbar

nein 57 18 2 77

ja 9 53 52 114

gesamt 66 71 54 191

Ansprechperson 
per Mail 
erreichbar

nein 54 16 3 73

ja 12 55 51 118

gesamt 66 71 54 191

Büro der 
Ansprechperson 
angegeben

nein 63 29 17 109

ja 3 42 37 82

gesamt 66 71 54 191

Sprechzeiten der 
Ansprechperson 
angegeben

nein 64 46 25 135

ja 2 25 29 56

gesamt 66 71 54 191

Aufforderung zur 
Terminabsprache 
vorhanden

nein 58 37 22 117

ja 8 34 32 74

gesamt 66 71 54 191

Falls keine AP 
dann Formular 
zur Kontakt-
aufnahme

nein 51 13 2 66

ja 4 0 0 4

gesamt 55 13 2 70

Im Themenkomplex der Strukturellen Verankerung zum barrierefreien Studium 

zeigte das Cluster der Nachzügler, dass wenige der abgefragten Informationen 

auf der Website gefunden werden konnten. Am stärksten vertreten war der As-
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pekt des Leitbildes. Hier konnte bei mehr als der Hälfte (47 von 66) der Hoch-

schulen des Clusters ein Leitbild ermittelt werden. Knapp die Hälfte der Fach-

hochschulen (23 von 66) hatten auch eine/n Gleichstellungsbeauftragte/n auf 

der Website benannt. In allen anderen Aspekten zur strukturellen Verankerung 

konnten bei weniger als einem Viertel der Hochschulen eine Information auf 

der Website ausfindig gemacht werden. Die Cluster der Zurückhaltenden und 

Vorreiter ähnelten sich in diesem Bereich sehr. Es wurde bei mehr als Dreivier-

tel der Fachhochschulen ein/e Beauftragte/n für Studierende genannt, der/die 

auch bei den meisten FHs die Ansprechperson gewesen wäre (Zurückhaltende: 

54/71 und 52/54; Vorreiter: 41/54 und 34/41). Einen Aktionsplan auf der Web-

site konnte bei vier von 71 (Zurückhaltende) und drei von 54 (Vorreiter) der 

Fachhochschulen dieser Cluster ermittelt werden. Gab es ein zusammenfassen-

des Dokument zu den angebotenen Informationen auf der Website zum barrie-

refreien Studium (Z: 8/71; V: 11/54), dann konnte es auch bei allen Fachhoch-

schulen heruntergeladen werden. Ein Organigramm konnte jeweils bei mehr als 

der Hälfte der Fachhochschulen im kirchlichen Cluster ermittelt werden (40/71) 

wovon wiederum mehr als die Hälfte (22/40) auch eine entsprechende Organi-

sationseinheit aufwies. Im Vorreiter-Cluster gaben knapp dreiviertel aller Hoch-

schulen ein Organigramm an (38/54) und wiederum Zweidrittel (26/38) hatten 

auch eine entsprechende Organisationseinheit ausgewiesen. Mehr als Dreivier-

tel  beider  Cluster  hatten  ein  Leitbild  auf  der  Website  dargestellt  (kirchlich 

58/71;  staatlich  42/54).  Informationen  zur  Barrierefreiheit  enthielten  davon 

zwölf (Zurückhaltende) und zehn (Vorreiter) der Fachhochschulen. Informatio-

nen zu Studieren mit Kind, eine/n Gleichstellungsbeauftragte/n und Informatio-

nen zu Gleichstellung, Diversity, Gender stellten alle bzw. fast alle Hochschulen 

auf den Websites des Vorreiter Cluster dar (52, 52, 54/54). Im Cluster der Zu-

rückhaltenden Fachhochschulen konnte hier bei über Dreiviertel der dieser In-

formationen zu diesen Themen gefunden werden (56, 59, 55/71) (Tab. 14).
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Tab. 14: Ergebnisse des Checklist-Abschnitts "Strukturelle Verankerung" innerhalb der einzelnen 

Cluster

Cluster 
Nachzügler

Anzahl

Cluster 
Zurückhaltende

Anzahl

Cluster 
Vorreiter
Anzahl

Gesamt
Anzahl

Gibt es 
Beauftragte_n für 
Studierende

nein 60 17 13 90

ja 6 54 41 101

gesamt 66 71 54 191

Ist Beauftragter_r 
gleich 
Ansprechperson

nein 1 3 7 11

ja 6 52 34 92

gesamt 7 55 41 103

Gibt es 
Aktionsplan

nein 65 67 51 183

ja 1 4 3 8

gesamt 66 71 54 191

Gibt es 
Möglichkeit 
Aktionsplan zu 
downloaden

nein 0 1 1 2

ja 1 3 2 6

gesamt 1 4 3 8

Kann Aktionsplan 
technisch gesehen 
geladen werden

nein 0 1 1 2

ja 1 3 2 6

gesamt 1 4 3 8

Zusammen-
fassendes 
Dokument

nein 64 63 43 170

ja 2 8 11 21

gesamt 66 71 54 191

Gibt es 
Möglichkeit das 
Dokument zu 
downloaden

nein 0 0 0 0

ja 2 8 11 21

gesamt 2 8 11 21

Kann das 
Dokument 
technisch gesehen 
geladen werden

nein 0 0 0 0

ja 2 8 11 21

gesamt 2 8 11 21

Organisierter 
Informations-
austausch zw. 
Beeinträchtigten

nein 66 67 50 183

ja 0 5 4 8
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Fortsetzung Tab. 14

Cluster 
Nachzügler

Anzahl

Cluster 
Zurückhaltende

Anzahl

Cluster 
Vorreiter
Anzahl

Gesamt
Anzahl

gesamt 66 71 54 191

Gibt es 
Organigramm

nein 55 31 16 102

ja 10 40 38 88

gesamt 65 71 54 190

Im Organigramm 
entsprechende 
Organisations-
einheit

nein 7 18 12 37

ja 5 22 26 53

gesamt 12 40 38 90

Gibt es Leitbild nein 19 13 12 44

ja 47 58 42 147

gesamt 66 71 54 191

Enthält Leitbild 
Infos zu 
Barrierefreiheit

nein 46 49 32 127

ja 4 12 10 26

gesamt 50 61 42 153

Schwerbehinderte
nvertretung AP 
für Studierende

nein 14 55 49 118

ja 0 3 4 7

gesamt 14 58 53 125

Infos zu Studieren 
mit Kind

nein 58 15 1 74

ja 8 56 52 116

gesamt 66 71 53 190

Gibt es 
Gleichstellungsbe
auftragte_n

nein 43 12 2 57

ja 23 59 52 134

gesamt 66 71 54 191

Infos zu 
Gleichstellung, 
Gender, Diversity

nein 54 16 0 70

ja 12 55 54 121

gesamt 66 71 54 191
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6 Diskussion

Die Intention dieser  Masterthesis  war es,  die  Barrierefreiheit  von Fachhoch-

schulwebsites in Deutschland zu evaluieren und im Zusammenhang mit  den 

dargestellten Informationen auf den Websites zum Themenbereich barrierefrei-

es Studium herauszufinden, wie sich die Fachhochschulen gruppieren lassen. 

6.1 Methodendiskussion

Eine Sekundärdatenanalyse, wie sie zur Ermittlung der Anzahl der FHs sowie 

der Strukturdaten durchgeführt wurde, kann potentielle Fehlerquellen enthal-

ten. Zum einen bei der Übernahme der Daten für die eigene Untersuchung, 

zum Anderen, dass die Daten für Berechnungen und Fragestellungen verwen-

det werden, für die sie nicht erhoben wurden. Auch ist die Aktualität der Daten 

zu berücksichtigen (Kornmeier, 2007, S.153ff). Die für diese Untersuchung ge-

nutzten Sekundärdaten stammen aus dem Jahr 2018, was zu Beginn dieser Un-

tersuchung die aktuellsten Daten waren, die zur Verfügung standen. Die Analy-

se und eigene Datenerhebung fand dann erst 2020 statt, womit die Sekundär-

daten an Aktualität verloren haben im Vergleich zur eigenen Erhebung. Hierbei 

unterschied sich auch die Anzahl der eingeschlossenen Fachhochschulen, weil 

eine Fachhochschule zum Zeitpunkt des Website Screening nicht mehr zur Ver-

fügung stand, da sie mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wur-

de. Grundlegend bestanden auch Limitationen für die Evaluierung der Barriere-

freiheit. Für diese Untersuchung wurde die Barrierefreiheit operationalisiert in 

die technische Barrierefreiheit, dargestellt durch den WAB-Score, der mithilfe 

der  Daten des Evaluierungstools  berechnet  wurde.  Der  Informationsindexes, 

welcher  mithilfe  der  Checkliste  ermittelt  wurde repräsentierte  die  inhaltliche 

Barrierefreiheit. Dem Leitfaden der WAI folgend, sollte der Prüfung der Barrie-

refreiheit, neben der rein technischen Evaluierung mittels einer Konformitäts-

prüfung  durch  ein  geeignetes  Tool,  auch  eine  vorläufige  Begutachtung  der 

Website vorgelagert und ein Nutzertest mit betroffenen Personen nachgelagert 
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werden (WAI). Auch Sünkler (2015) weist nochmals darauf hin, dass alleinige 

Tests mit automatisierten Tools, in diesem Fall AChecker, nicht ausreichend wä-

ren, um die Barrierefreiheit einer Website zu evaluieren. Diese automatisierten 

Tests könnten nur auf formal-technischer Ebene erfolgen, weshalb diese durch 

manuelle Prüfungen mit Nutzergruppen oder Experten verifiziert werden müs-

sen  (Sünkler, 2015, S.252f). Auch ist die Evaluierung mithilfe eines einzigen 

Tools ebenfalls kritisch zu betrachten. Akgül und Vantansever konnten in ihrer 

Untersuchung feststellen, dass verschiedene Tools auch verschiedne Verletzun-

gen der Richtlinien aufdeckten und ein Tool allein wahrscheinlich nicht alle Bar-

rieren entdeckt (Akgül & Vatansever, 2016). Aufgrund der begrenzten Ressour-

cen musste diese Untersuchung allerdings auf die Verwendung mehrerer Werk-

zeuge und auf die Verifizierung der Webseiten durch Nutzergruppen und die 

Begutachtung durch Experten verzichten. Kritisch sollte an dieser Stelle eben-

falls angemerkt werden, dass aufgrund der bereits erwähnten Nicht- oder nur 

teilweisen Erfüllung der Voraussetzungen der Two-Step-Clusteranalyse die hier 

dargestellten Ergebnisse mit Vorsicht bewertet werden sollten, auch wenn diese 

Form der Clusteranalyse als relativ robust gegen den Verstoß der Annahmen 

angesehen wird (Janssen & Latz, 2005, S.457). Auch zeigte das Silhouettenmaß 

für die Kohäsion der schließlich gewählten Clusterlösung lediglich einen mittel-

mäßigen Wert von 0,4. So waren die Fälle der Cluster nur mittelstark in den 

Clusterzentren verteilt und relativ weit entfernt vom Optimalwert von 1  (IBM

Knowledge Center II). Bezüglich der Repräsentativität der Untersuchung kann 

festgehalten  werden,  dass  eine  Vollerhebung  für  deutsche  Fachhochschulen 

durchgeführt wurde. Bis auf die ausgeschlossenen Arten von Fachhochschulen 

wurden alle in 2018 dem Statistischen Bundesamt bekannten FHs in die Unter-

suchung einbezogen. Dies spricht sehr dafür, dass die Ergebnisse dieser Unter-

suchung nicht unerheblich für den wissenschaftlichen Forschungsstand in die-

sem Themenbereich sein können. Trotz der aufgezeigten methodischen Limita-
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tionen konnten sowohl die erhobenen Fragestellungen beantwortet als auch ein 

Beitrag zum Wissensstand geliefert werden. 

6.2 Bedeutung der Untersuchung

Studierende und Studieninteressierende mit Beeinträchtigung, die sich auf den 

Webseiten der Fachhochschulen informieren, stellten für diese Untersuchung ei-

ne Zielgruppe dar.  Die Relevanz der Barrierefreiheit von Hochschulwebseiten 

war und ist kein unbedeutendes Thema für diese Nutzergruppe. Immerhin hat-

ten 11% aller Studierenden im Sommersemester 2016 eine Beeinträchtigung 

und sogar knapp ein Drittel von ihnen studierte an einer Fachhochschule, die 

unter 15.000 Studierende hatte und nicht in einer großen Großstadt lag (Mid-

dendorff et al., 2017). In Abstraktion der Zahlen nach Middendorf et. al waren 

auch unter diesen hier begutachteten Fachhochschulen sehr wohl FHs mit Stu-

dierenden, die eine Beeinträchtigung hatten, denn fast alle untersuchten FHs 

hatten weniger als 15.000 Studierende und lagen ebenfalls nicht in einer gro-

ßen Großstadt. 

Das Finden von Informationen auf den Webseiten der Hochschulen gestaltete 

sich oftmals schwierig, was diese Untersuchung deutlich zeigte. Dabei wünsch-

ten sich genau das Studierende mit Beeinträchtigung: mehr Unterstützung und 

gut auffindbare Informationen, besonders in der Studieneingangsphase  (Pos-

kowsky et al., 2018). Die Ergebnisse dieser Untersuchung unterstreichten die-

sen Wunsch. Innerhalb der hier geclusterten FHs konnten zwar bei 121 von 191 

FHs eine Ansprechperson auf der Website ermittelt werden, die sowohl telefo-

nisch als auch per E-Mail kontaktiert werden konnte. Jedoch waren es beim Bü-

ro und den Sprechzeiten deutlich weniger FHs, die dazu eine Information be-

reitstellten. Auch konnte in den seltensten Fällen auf den Webseiten der Fach-

hochschulen ein zusammenfassendes Dokument zu den wichtigsten Informatio-

nen für beeinträchtigt Studierende gefunden und heruntergeladen werden. Zu-

sätzlich zeigten die Zahlen, dass bei 70 Fachhochschulen überhaupt keine An-
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sprechstation  für  Studierende  mit  Beeinträchtigung  angegeben  wurde.  Das 

heißt,  dass Studierende mit  Beeinträchtigung nicht einmal auf der Webseite 

dieser FHs eine Ansprechperson für ihre Belange finden konnten, das darauf 

hindeutet, dass auch vor Ort höchstwahrscheinlich keine Unterstützung zu fin-

den sein wird. Insgesamt war der Informationsindex, also die angebotenen In-

formationen auf der Website, nur bei den wenigsten der Fachhochschulen zu-

mindest gut oder befriedigend. Sowie auch der WAB-Score, der die rein techni-

sche Barrierefreiheit der Website darstellte, bei nicht einmal der Hälfte aller FHs 

bei sehr gut bis befriedigend lag. Technisch gesehen wurden somit bei der Hälf-

te der FHs Studierende mit Beeinträchtigung bei der Nutzung der Website aus-

geschlossen (je nach Beeinträchtigung natürlich). Zusätzlich zu diesem ernüch-

ternden Ergebnis konnten dann auch nur noch bei einem Sechstel der Fach-

hochschulen überhaupt adäquate Informationen gefunden werden.  Somit  ist 

der Kreis der Fachhochschulwebseiten, die sowohl technisch als auch informativ 

auf einem Niveau sind, auf welchem Menschen mit Beeinträchtigung diese auch 

entsprechend nutzen können, sehr klein. Damit ist die Bedeutung der gewon-

nenen Ergebnisse nicht zu unterschätzen, da sie ein erhebliches Defizit bei bar-

rierefreien Fachhochschulwebsites aufzeigt. 

6.3 Stand der Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit  wurde zum Zwecke dieser  Untersuchung operationalisiert  als 

WAB-Score und Informationsindex. Es konnten Zusammenhänge zwischen den 

Strukturmerkmalen der Hochschulen, dem WAB-Score und dem Informationsin-

dex  ermittelt  werden.  Auch  Hackett  und  Paramanto  konnten  zwischen  den 

WAB-Score und einer eigens entwickelten Kennzahl zur Komplexität der Web-

seiten einen Zusammenhang innerhalb der Hochschulwebseiten finden, wobei 

mit steigender Komplexität auch der WAB-Score stieg  (Hackett & Paramanto,

2005). So konnte auch in dieser Untersuchung festgestellt werden, dass mit ei-

nem hohen WAB-Score  ein  niedriger  Informationsindex einherging.  War  die 
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Website wenig barrierefrei, so waren auch wenig Informationen zum barriere-

freiem Studium zu finden. Der Zusammenhang zwischen dem WAB-Score und 

der Studierendenzahl zeigte wiederum ein anderes Ergebnis,  als es Floyd & 

Santiago es ermitteln konnten. Während Floyd & Santiago keinen Zusammen-

hang zwischen der Größe der Hochschulen und der Barrierefreiheit der Websei-

ten ermitteln konnten, zeigten Fachhochschulen mit vielen Studierenden in die-

ser Untersuchung einen niedrigen WAB-Score. Somit hatten große FHs eher 

barrierefreie Websites als kleinere.  (Floyd & Santiago, 2007). Ähnlich sah es 

auch bei der Studierendenzahl und dem Informationsindex aus. Auch hier stieg 

der Index mit steigender Studierendenzahl. Auch der Zusammenhang zwischen 

Trägerschaft und Studierendenzahl zeigte das hohe Studierendenzahlen eher 

bei staatlichen Fachhochschulen verortet waren. Genau das spiegelt sich auch 

in der Clusteranalyse wieder. Die Hochschulen mit einem guten WAB-Score und 

einem guten Informationsindex sowie vielen Studierenden und einer staatlichen 

Trägerschaft vereinigten sich im Cluster 3 zu den Vorreitern, genauso wie im 

umgekehrten Sinne. Hochschulen mit wenig Studierenden, einer privaten Trä-

gerschaft, einem schlechten WAB-Score und Informationsindex fanden sich im 

Cluster 1, den Nachzüglern, wieder. Alle Hochschulen, die im Mittel zwischen 

den anderen beiden Clustern standen, waren im Cluster 2 der Zurückhaltenden 

zusammengenommen. Grundlegend schnitten nicht einmal die Hälfte aller FHs 

beim WAB-Score und Informationsindex mit sehr gut bis befriedigend ab. Es 

gab zwar Fachhochschulen, die den allerbesten WAB-Score (0,0) erreichten und 

damit absolut keine technischen Barrieren auf den Webseiten ermittelt werden 

konnten, allerdings betraf das nur 3% aller untersuchten Fachhochschulen. So 

auch beim Informationsindex. Hier konnte gar keine FH ein sehr gutes Ergebnis 

erreichen und lediglich 1% konnten noch ein gutes Ergebnis erzielen. Deshalb 

konnte  diese  Untersuchung  der  Fachhochschulwebseiten  leider  nur  einen 

schlechten  Stand  der  Barrierefreiheit  konstatieren.  Nach  Almahadi  &  Drew 

scheint dieses Phänomen der fehlenden Barrierefreiheit aber ein weltweites zu 
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sein (Alahmadi & Drew, 2016). Auch bei Agosta-Vagas et al. konnte keine der 

untersuchten Universitätshomepages ein akzeptables Barrierefreiheitslevel er-

reichen  (Acostas-Vagas  et  al.,  2018).  Die  deutschen  Fachhochschulwebsites 

schnitten somit  keinesfalls  besser  ab als  Websites  anderer  Untersuchungen, 

sondern reihten sich lediglich in die Auflistung wenig barrierefreier Webseiten 

ein. 

6.4 Typen von Fachhochschulen und Strukturelle Verankerung

Die drei in dieser Untersuchung ermittelten Typen von Hochschulen lassen Ver-

gleiche zu den Typen von Hochschulen, die Metag & Schäfer in ihrer Studie er-

mittel konnten, zu. Zwar konnten Metag & Schäfer fünf Cluster in Bezug auf die 

Online Kommunikation von Hochschulen im deutschsprachigen Raum ermitteln, 

aber zwei der Cluster ähneln sich dabei stark. Das Cluster der Verweigerer von 

Metag und Schäfer zeigte ähnliche Strukturmerkmale wie das Cluster der Nach-

zügler dieser Erhebung: private Hochschulen mit weniger als 2.000 Studieren-

den verweigern Online-Kommunikation ebenso wie die privaten Fachhochschu-

len mit durchschnittlich 1.425 Studierenden und einer schlechten Barrierefrei-

heit der Website (schlechter WAB-Score und Informationsindex) dieser Erhe-

bung. Ähnlich ist es mit dem Cluster der Vorreiter und den Social Media Spezia-

listen bzw. Allroundern von Metag & Schäfer: staatliche FHs, mit vielen Studie-

renden und einer guten Barrierefreiheit der Website (WAB-Score und Informati-

onsindex gut) ebenso wie öffentliche Hochschulen mit vielen Studierenden und 

einem guten finanziellen Budget und ausgeprägter Online-Kommunikation (Me-

tag & Schäfer, 2017). Zusammen betrachtet, konnten beide Untersuchungen 

unabhängig voneinander einen Trend ermitteln, der den privaten Hochschulen 

keinen zeitgemäßen Umgang mit der Webpräsentation ihrer Hochschulen attes-

tiert. Sowohl in der Online Kommunikation als auch bei der Barrierefreiheit zeig-

ten sich Mängel, die nicht dem aktuellen Fortschritt entsprachen. Während wie-

derum die staatlichen bzw. öffentlichen Hochschulen einen eher zeitgemäßen 
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Umgang mit den Themen Online-Kommunikation und Barrierefreiheit der Web-

site vermittelten. Die Clusteranalyse von Gilch et al. konnte neben vier Clustern 

ein leichtes West-Ost-Gefälle ermitteln, wobei im Cluster mit den Vorreitern der 

Digitalisierung in der Lehre überwiegend Hochschulen aus dem westlichen Bun-

desgebiet waren. Die aktuelle Untersuchung konnte feststellen, dass die Hoch-

schulen im Cluster Vorreiter alle aus dem ehemals westdeutschen Bundesgebiet 

stammen, während das Cluster der Zurückhaltenden nur zu Zweidrittel in den 

ehemals  westdeutschen  Bundesgebiet  lag.  Im  Cluster  der  Nachzügler  ent-

stammten die Hälfte der FHs aus dem östlichen Bundesländern. Somit konnte 

auch hier ein leichtes West-Ost-Gefälle festgestellt werden. Neben den Typen 

von Hochschulen konnte Gilch ebenfalls ermitteln, das Dreiviertel der an der 

Untersuchung teilgenommen Hochschulen die Digitalisierung in der generellen 

Hochschulstrategie verankert  haben. Die Verankerung der  Barrierefreiheit  im 

Leitbild sowie durch eine entsprechende Organisationseinheit im Organigramm 

gab es nur bei sehr wenigen Fachhochschulen dieser Untersuchung. Bei etwa 

der Hälfte der geclusterten FHs gab es immerhin eine/n Beauftragte/n für die 

Belange beeinträchtigt Studierender. Das zeigte eine sehr geringe Verankerung 

dieses bedeutsamen Themenbereiches, der nicht weniger strukturübergreifend 

ist  als  die  Digitalisierung.  Natürlich  muss  berücksichtigt  werden,  dass  ein 

Nichtauffinden auf der Website nicht gleichzusetzen ist mit Nicht-Vorhanden-

sein. Es kann nur als ein Indiz für den generellen Umgang mit diesem Thema 

gesehen werden. Nicht sehr viel anders stellte es sich mit dem Aktionsplan dar. 

So konnte nur bei 4% aller Fachhochschulwebseiten ein Aktionsplan gesichtet 

werden. Bei Gilch et al. gab es immerhin bei 54% der Hochschulen eine schrift-

liche Strategie oder Konzept zur Digitalisierung. Zwar gab Gilch et al. auch an, 

dass die Hochschulen Digitalisierung als komplexe Aufgabe ansehen, die kom-

plexe Strukturen betrifft,  aber auch Barrierefreiheit  ist  ein Querschnittthema 

(Gilch et al., 2019). So zeigt besonders diese Handhabung mit dem Aktionsplan 

ein großes Defizit auf. Die Bundesregierung hat als nationales Vorbild bereits 
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den Aktionsplan 2.0 zur Umsetzung der UN-BRK herausgegeben, während eini-

ge Hochschulen nicht mal eine/n Beauftragte/n oder Ansprechpartner für Stu-

dierende mit Beeinträchtigung angeben, ganz abgesehen von einem eigenen 

Aktionsplan. Auch unter der Prämisse, dass Artikel 24 der UN-BRK geltendes 

Recht ist, erscheint die Sensibilisierung für und Sichtbarkeit von Barrierefreiheit 

auf den Hochschulwebseiten stark unterrepräsentiert. Die nach außen sichtbare 

strukturelle Verankerung, obgleich das ein Aktionsplan, eine Organisationsein-

heit oder ein/e Beauftragte/r ist, zeigt momentan noch keine Verhältnismäßig-

keit zur Bedeutung des Themas und lässt große Spielräume für Verbesserung 

offen.

6.5 Bedeutung der Strukturmerkmale und des Informationsindizes

Die Clusteranalyse gab neben den Typen von Hochschulen auch Aufschluss dar-

über welche Bedeutung einzelne Strukturmerkmale für die Clusterbildung hat-

ten. Dabei wurde deutlich, dass das Vorhandensein einer sozialwissenschaftli-

chen Fakultät bei keinem Cluster eine Bedeutung für die Herleitung des Clus-

ters hatte. Grundlegend hatten zwar nur knapp die Hälfte aller Fachhochschu-

len überhaupt eine sozialwissenschaftliche Fakultät,  aber es spielte auch bei 

keinem Cluster eine Rolle, ob diese vorhanden war oder nicht. Überlegungen, 

dass das Thema der Barrierefreiheit für Menschen mit Beeinträchtigung eine 

gesteigerte Bedeutung an Hochschulen, die eine sozialwissenschaftliche Fakul-

tät hat, konnten hier nicht belegt werden. Die geografischen Strukturmerkmale 

der Analyse wie Stadt- und Gemeindetyp sowie das Bundesland waren ebenfalls 

von sehr geringer Bedeutung für die Clusterbildung. Lediglich im Cluster der 

Zurückhaltenden hatte das Merkmal Groß- oder Kleinstadt eine starke Bedeu-

tung bei der Typenbildung, weshalb auch das leichte Ost-West-Gefälle zwischen 

den Clustern zustande kam. Ansonsten konnten keine geografischen Besonder-

heiten ermittelt werden, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass 

die meisten Fachhochschulen sowohl in einer Großstadt als auch in einem ehe-
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maligen westdeutschen Bundesland lagen. Bei den Fernhochschulen, die im All-

gemeinen sehr wenig vertreten waren, fanden sich alle im Cluster der Nachzüg-

ler wieder. Das zeigte, dass der Stand Barrierefreiheit hier nicht besonders gut 

war und das obwohl bei Fernhochschulen sehr viel online und über die Website 

abgewickelt wird. Da die Fernhochschulen aber alle private Fachhochschulen 

waren und hier, im Gegensatz zu staatlichen FHs, kaum gesetzliche Bestim-

mung einzuhalten sind, wird auch hier dem Thema Barrierefreiheit offensicht-

lich keine große Bedeutung beigemessen. 

Der erste Abschnitt der Checkliste zur Erhebung des Informationsindizes be-

schäftigte sich mit  dem Auffinden der entsprechenden Informationen. Dabei 

wurde deutlich, dass die Komplexität der Webseiten sehr hoch war. So hatten 

mehr als die Hälfte aller Webseiten mehr als fünf Menüpunkte auf der Homepa-

ge, was bei fast so vielen Webseiten dazu führte, dass mehr als drei Versuche 

nötig waren, um die gewünschte Information zu finden. Am Häufigsten konnten 

Informationen zwar unter dem Menüpunkt Studium/Studieninteressierte gefun-

den werden, dennoch musste bei fast genauso vielen FHs die Suchfunktion ge-

nutzt werden, um die Informationen zu finden, was dann nur noch bei weniger 

als einem Viertel auch einen Erfolg erbrachte. Unter der Voraussetzung, dass 

überhaupt eine Suchfunktion vorhanden war, immerhin gab es tatsächlich Fach-

hochschulwebsites die keine Suchfunktion aufwiesen. Diese ist aber ein offen-

sichtlich sehr wichtiges Werkzeug, um Informationen zu finden. Denn wie die 

Daten dieser Untersuchung zeigen konnten, hätte auf einigen Webpräsenzen 

überhaupt  keine  Information  zum  barrierefreien  Studium  gefunden  werden 

können, wenn es keine Suchfunktion gegeben hätte. Webpräsenzen von Fach-

hochschulen müssen zwar viele Informationen verarbeiten, was folglich in einer 

Vielschichtigkeit mündet, nichtsdestotrotz sollte der Aufbau der Informationen 

einer gewissen Intuition folgen, die es jeder Nutzergruppe ermöglicht, auch die 

gewünschten Informationen zu finden. Das konnten jedoch nur etwas mehr als 

die Hälfte der Fachhochschulwebseiten auch leisten. Abgesehen davon wie die 
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Informationen gefunden werden konnten, gab es auch ein deutliches Defizit bei 

den Themenbereichen zum barrierefreien Studium. Informationen zur Durch-

führung des Studiums sowie zum Nachteilsausgleich wurden am häufigsten ge-

funden, gleichzeitig betraf das aber nicht einmal die Hälfte aller Fachhochschu-

len. Themen wie Wohnen und Finanzierung oder Hilfsmittel, Beurlaubung und 

Teilzeitstudium waren auf den Webseiten der Fachhochschulen völlig unterre-

präsentiert. Es muss dringend an den Themenbereichen, die für Studieninteres-

sierte und Studierende mit Beeinträchtigung auf den Webpräsenzen zur Verfü-

gung gestellt werden, gearbeitet werden. Welche Aspekte für ein barrierefreies 

Studium wichtig sind, lässt sich besonders gut in Zusammenarbeit mit ‘Exper-

ten in eigener Sache‘ eruieren in Anlehnung an Hellbusch & Probiesch (2011) 

sowie Sünkler (2015) und die WAI, die selbst für die formal-technische Evaluie-

rung  der  Webseiten  ‘Experten  in  eigener  Sache‘  empfehlen,  heranzuziehen. 

Konzepte dazu könnten individuell für jede Fachhochschule erarbeitet werden. 

Eine allgemeine Handreichung für Hochschulen wäre beispielsweise in Zusam-

menarbeit mit der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung 

(IBS) des deutschen Studentenwerkes zu erarbeiten. Neben Leitfäden für die 

Implementierung von Nachteilsausgleichen und barrierefreien Veranstaltungen 

könnten Handreichungen zur Erstellung von barrierefreien Webseiten und die 

zur Verfügung zu stellenden Informationen für beeinträchtigt Studierende auf 

den Webpräsenzen, die Hilfestellungen der IBS für die Hochschulen ergänzen. 

Im Vergleich zu den vorhandenen Informationen, zum Thema Studieren mit 

Kind, Gleichstellung, Gender und Diversity war das Thema barrierefreies Studi-

um deutlich weniger vertreten. Immerhin konnten bei mehr als der Hälfte aller 

Fachhochschulen Themen wie Studieren mit Kind oder Gleichstellung gefunden 

werden. Die Themen zum barrierefreien Studium waren bei weniger als einem 

Drittel der Fachhochschulen zu finden. Das illustriert nochmals sehr deutlich, 

wie wenig sichtbar dieses Thema momentan noch ist und dass bei der Sensibili-

sierung der Hochschulen hierfür noch einiges an Potential vorhanden ist. 
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6.6 Empfehlungen für die Zukunft

Grundlegend muss bei der Bewertung von Barrierefreiheit von Hochschulwebsi-

te betrachtet werden, dass noch weitere Rahmenbedingungen bei der Umset-

zung eine Rolle spielen könnten. So ist in Deutschland den einzelnen Bundes-

ländern das Hoheitsrecht der Bildung überlassen, weshalb es allein durch ande-

re rechtliche Vorgaben oder Handhabungen, zu unterschiedlichen Umsetzungs-

ständen der Barrierefreiheit kommen kann. In Ländern wie Sachsen stehen den 

Hochschulen zur Realisierung der Inklusion, also dem Leitgedanken der UN-

BRK, finanzielle Mittel zur Verfügung (Koordinierungsstelle, 2019). Dies könnte 

für andere Bundesländer ein Beispiel sein, um der Barrierefreiheit an Hochschu-

len einen Vorschub zu geben. Es unterliegen auch die staatlichen Hochschulen 

mehr rechtlichen Rahmenbedingungen als dies zum Beispiel für private Hoch-

schulen der Fall ist (in Anlehnung an Metag & Schäfer (2017)). Ungeachtet die-

ser Aspekte kann abschließend gestritten werden, ob die rechtlich vorhandenen 

Vorgaben in Form der BITV und dem BGG, aber auch der UN-BRK überhaupt 

erfüllt wurden, wenn die Ergebnisse dieser Untersuchung eine solch ungenü-

gende  Barrierefreiheit  von  Fachhochschulwebsites  ermittelt  hat  und  ob  das 

Konsequenzen haben sollte, wenn Gesetze und Verordnungen nicht eingehalten 

werden. Noch schlimmer wäre, wenn dadurch Menschen mit Beeinträchtigung 

ihre Rechte verweigert werden, denn es ist in Deutschland ein Grundrecht, dass 

niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Ob das mit ei-

ner nicht barrierefrei zugänglichen Website schon erfüllt ist, bleibt der Beurtei-

lung eines Einzelnem und den Gerichten überlassen. Dessen ungeachtet ist und 

bleibt Barrierefreiheit eine Eigenschaft von Webpräsenzen, die allen Menschen 

zu  Gute  kommt,  da  mit  Barrierefreiheit  auch immer  eine  Verbesserung  der 

Nutzbarkeit von Webangeboten für alle Nutzergruppen einhergeht (Hellbusch &

Probiesch,  2011,  S.26f).  Zwar  kann eine  hundert  prozentige  Barrierefreiheit 

nicht geleistet  werden, da natürlich immer individuelle und behinderungsbe-

dingte Barrieren vorhanden sein werden, dennoch kann Barrierefreiheit als Ziel 
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gesetzt und nicht nur als Zustand verstanden werden. Es erfordert einzig und 

allein die Bereitschaft sich anhaltend mit potentiellen Barrieren zu beschäftigen 

und diese nach Möglichkeit zu reduzieren (Hellbusch & Probiesch, 2011, S.10f). 

Bereits die Verbesserung von Kontrasten auf einer Webpräsenz kann der Be-

ginn dieser kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Barrierefreiheit sein. Die 

Erhöhung der Sensibilität für das Thema barrierefreie Webseite und barriere-

freies Studium bleibt eine der wichtigsten und grundlegendsten Handlungsemp-

fehlungen die aus dieser Untersuchung geschlossen werden kann. Artikel 8 der 

UN-BRK spricht ganz präzise die Bewusstseinsbildung für die Rechte und Würde 

von Menschen mit Behinderung an. Im Verlauf dieser Untersuchung hat sich 

ganz deutlich herausgestellt, dass im Kontext der tertiären Bildung und dem 

Zugang zu Webangeboten in diesem Bereich, die Sensibilisierung noch erhebli-

ches Potential  aufweist.  Eine aktivere Bewusstseinsbildung kann sich in ver-

schiedensten Aspekten äußern. So könnten explizitere rechtliche Rahmenbedin-

gungen für den Hochschulsektor und finanzielle Grundlagen geschaffen wer-

den, um diesem Themenfeld mehr Anerkennung zu verleihen. Sicher sind die 

staatlichen Hochschulen schon auf deinem guten Weg dahin, aber auch hier 

konnten noch nicht alle Hochschulen überzeugen, was nicht zuletzt auch in der 

unterschiedlichen Handhabung der einzelnen Bundesländer begründet liegt. Be-

sonders die privaten wie auch die kirchlichen Hochschulen brauchen offensicht-

lich einen Anreiz sich diesem Thema angebracht zu nähern. So könnten ent-

sprechende strukturelle Verankerungen aufgebaut werden, indem beispielswei-

se Aktionspläne die Umsetzung einzelner Maßnahmen festhalten und dann in 

Leitbildern, Organisationseinheiten und Beauftragte/n für beeinträchtigt Studie-

rende  Ausdruck  finden.  Neben  Rahmenbedingungen  und  Anreizen  die  von 

staatlicher Seite geschaffen werden sollten, können natürlich auch die Hoch-

schulen selbst in Aktion treten ohne Anreize oder Zwang. Die Evaluierung der 

eigenen Hochschulwebsite mithilfe eines ansprechenden Werkzeuges zum Ab-

gleich mit den gegebenen Standards kann vergleichsweise ressourcensparend 
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angewandt werden. Bei Verwendung eines entsprechenden Tools, werden dann 

sogar Verbesserungsvorschläge angeboten. Das verhindert  den Ausschluss von 

Menschen mit Beeinträchtigung bei der Nutzung der Webpräsenz. Schon bei 

der Erfüllung der niedrigsten Konformitätsstufe A ist  gewährleistet  das auch 

Menschen mit Beeinträchtigung das Webangebot nutzen können. In Folge des-

sen sollten Selbsttest zur Evaluierung der Barrierefreiheit von Webseiten unbe-

dingt von allen Hochschulen in Betracht gezogen und auch durchgeführt wer-

den. Dies kann natürlich noch mit dem Einbezug von ‘Experten in eigener Sa-

che‘ komplementiert werden. Zumindest jedoch sollten bei der Entscheidung 

welche Informationen auf der Webpräsenz der Hochschule für Studierende mit 

Beeinträchtigung  angeboten  werden,  die  entsprechenden  Nutzergruppe  mit 

einbezogen werden. Dies gilt  natürlich nicht  nur für Studierende mit  Beein-

trächtigung sondern kann grundlegend so gehandhabt werden. Die Zusammen-

arbeit mit ‘Experten in eigener Sache‘ unterstützt faktisch nicht nur die Evaluie-

rung der Nutzbarkeit von Hochschulwebseiten oder den angebotenen Informa-

tionen auf dieser, sondern erleichtert die grundlegende Studierbarkeit für Men-

schen mit Beeinträchtigung an Hochschulen. Eine offene Kommunikationsstruk-

tur, die nicht nur auf eine Einzelfalllösung orientiert ist, sondern eine generelle 

und strukturell verankerte Verbesserung der Situation von Studierenden mit Be-

einträchtigung ermöglicht, wäre deshalb wünschenswert. 
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7. Ausblick

Diese Untersuchung hat deutlich gezeigt, dass es sowohl bei den Hochschulen 

starken Entwicklungsbedarf im Bereich der Barrierefreiheit gibt als auch, dass 

der Stand der Forschung im deutschsprachigen Raum besonders im Bezug zur 

technisch-manuellen  Evaluierung  der  Barrierefreiheit  Potential  ausweist.  So 

könnten in weiterführenden Studien Analysen zur Umsetzung der Barrierefrei-

heit an Universitäten oder vergleichende Untersuchungen zum Stand der Barri-

erefreiheit von Regierungsseiten, wie auf internationaler Ebene, erhoben wer-

den. Im deutschsprachigen Raum braucht es eine grundlegend größere Daten- 

und Forschungslage zu diesem Thema. Denkbar wäre somit auch eine Weiter-

führung dieser Untersuchung durch die Einbindung von Experten und spezifi-

schen Nutzergruppen zur Beurteilung der Barrierefreiheit der Hochschulwebsei-

ten. Interessant wäre auch die Ermittlung und Analyse der Hintergründe warum 

die Einhaltung der vorhandenen Richtlinien zu barrierefreien Websites für Hoch-

schulen offenbar nur schwer umsetzbar ist. 
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8. Zusammenfassung

Theorie/Zielstellung: Barrierefreie Zugänglichkeit zu Webangeboten ist seit 

der UN-BRK, BGG und BITV zu einem Grundrecht für Menschen mit Beeinträch-

tigung geworden. Wie sich die Barrierefreiheit von Fachhochschulwebseiten tat-

sächlich gestaltete und ob es unterschiedliche Typen unter den Hochschulen 

gab, sollte im Rahmen dieser Untersuchung ermittelt werden.

Methodik: Die Barrierefreiheit der Webseiten wurde dargestellt über den WAB-

Score, der berechnet wurde mithilfe der Daten des AChecker Online Tools, das 

die Verletzungen zur WCAG 2.0 Richtlinie prüft und dem eigens entwickelten 

Informationsindex,  der  über  eine  Checkliste  die  angebotenen  Informationen 

zum barrierefreien Studium ermittelt hat. Die Two-Step-Clusteranalyse gab Auf-

schluss  über  den  unterschiedlichen  Umsetzungsstand  der  Barrierefreiheit  in 

Form von verschiedenen Typen von insgesamt 191 Fachhochschulen. 

Ergebnisse: Es konnten drei Hochschultypen ermittelt werden: die Nachzügler 

(66/191), die Zurückhaltenden (71/191) und die Vorreiter (54/191) in Sachen 

barrierefreie Website. Dabei ist deutlich geworden, dass ein guter Stand der 

Barrierefreiheit der Website mit einem niedrigen WAB-Score (0,00-0,25 Punkte) 

und einem hohen Informationsindex (32-38 Punkte) einhergeht, was überwie-

gend bei staatlichen Hochschulen mit vielen Studierenden verortet war (Vorrei-

ter). Im Gegensatz dazu standen die privaten Fachhochschulen, die wenig Stu-

dierende hatten und einen sowohl mangelhaften WAB-Score (≥41,53 Punkte) 

als auch Informationsindex (≤17,5 Punkte) aufwiesen (Nachzügler). Im Mittel-

feld lagen die überwiegend kirchlichen Hochschulen (Zurückhaltende).

Diskussion: Der überwiegende Teil der Hochschulen hat wenig Wert auf die 

Barrierefreiheit seiner Website gelegt, sowohl darin sie technisch barrierefrei zu 

gestalten als auch Informationen zum barrierefreien Studium zur Verfügung zu 

stellen. Die Typen der Hochschulen zeigen einen Trend auf, bei dem besonders 

die privaten FH‘s schlecht abschnitten und die staatlichen Hochschulen sehr gut 

aufgestellt waren.
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